
Landwirtschaftliche   
Fahrzeuge im Straßenverkehr



Liebe Leserin, lieber Leser,

Landwirtschaftliche Fahrzeuge sind größer, schneller und schwerer geworden,

da immer mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse über größere

Strecken auf öffentlichen Straßen transportiert werden müssen.

Die Broschüre behandelt rechtliche Fragen rund um die Fahrerlaubnis,

die Straßenverkehrszulassungsverordnung, die Zulassungsp�icht und

die Vorschriften zur Beleuchtung und Kenntlichmachung. Bei dem

Thema Abmessungen und Gewichte wird auch insbesondere auf die

entsprechenden Ausnahmegenehmigungen für die Land- und Forstwirtschaft

eingegangen.

In einem großen Umfang widmet sich die Broschüre den land- oder

forstwirtschaftlichen und gewerblichen Transporten und zeigt zu den

verschiedensten gesetzlichen Vorschriften die Unterschiede auf.

Letztlich ist das Thema Sicherheit im Straßenverkehr ein wichtiges

Anliegen und somit werden beispielsweise die Ladungssicherung und

die Absicherung verkehrsgefährdender Teile thematisiert.

Ihr 

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft
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Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser, 
 

landwirtschaftliche Fahrzeuge bewegen sich nicht nur auf 

landwirtschaftlichen Nutz�ächen, sondern zwangsläu
g auch 

im öffentlichen Straßenverkehr. Dabei muss eine Vielzahl von 

Verordnungen und Gesetzen eingehalten werden. 

Die vorliegende Broschüre „Landwirtschaftliche Fahrzeu-

ge im Straßenverkehr“ beinhaltet für Land- und Forstwirte, 

Lohnunternehmer, Maschinenringe, Landmaschinenringe, 

Landmaschinenfachbetriebe, Überwachungs- und Kontroll-

behörden sowie viele weitere Akteure eine Übersicht der wichtigsten gesetzlichen Vorgaben 

und Ausnahmen, die die Land- und Forstwirtschaft betreffen. Insbesondere die gesetzlichen 

Anpassungen durch die 55. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 

und die neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung, erforderte eine Überarbeitung der Broschüre. 

Das Thema Sicherheit ist im Straßenverkehr immer von besonderer Bedeutung.  Vor diesem 

Hintergrund soll diese Broschüre dazu beitragen, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer, die land- oder forstwirtschaftliche (lof) Fahrzeuge im Straßenverkehr 

einsetzen, ordnungsgemäß und sicher unterwegs sind. Damit wird auch ein positiver Beitrag 

zur Darstellung der Land- und Forstwirtschaft in der Öffentlichkeit geleistet.

Ich wünsche Ihnen allzeit eine sichere und gute Fahrt! 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Vaupel 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

martin.vaupel@lwk-niedersachsen.de



1 Allgemeine Verkehrs-   
 vorschriften der StVO

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) regelt 

und lenkt den öffentlichen Verkehr. Er 
ndet 

nicht nur auf Straßen, sondern auch auf Wirt-

schaftswegen und Plätzen statt. Die StVO 

wendet sich an alle Verkehrsteilnehmer,  

z. B. Lenker von Kraftfahrzeugen (Kfz), Rad-

fahrer und Fußgänger, aber auch an Reiter 

und Viehtreiber. Sie enthält für land- oder 

forstwirtschaftliche (lof) Fahrzeuge einige 

Ausnahmen und auch Verschärfungen. 

Im Straßenverkehr gilt als Grundregel  
der § 1 StVO

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert 

ständige Vorsicht und gegenseitige Rück-

sicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu 

verhalten, dass kein anderer geschädigt, ge-

fährdet oder mehr, als nach den Umständen 

unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen den 

zweiten Satz dieses § 1 verstößt, begeht eine 

Ordnungswidrigkeit. Alle Verkehrsteilneh-

mer sollten darauf bedacht sein, nicht nur zu 

fahren, sondern „mitzufahren“, d. h. sich dem 

Verkehrsstrom anzupassen. 

Besonders langsam fahrende Verkehrsteil-

nehmer – wie Schlepper- und Mähdrescher-

fahrer – sollten deshalb die folgenden §§ der 

StVO gewissenhaft befolgen:

 

§ 4 StVO
Kraftfahrzeuge, für die eine besondere Ge-

schwindigkeitsbeschränkung gilt (Schlepper 

mit oder ohne Anhänger, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen), müssen außerhalb 

geschlossener Ortschaften ständig so 

großen Abstand von dem vorausfahren-

den Kraftfahrzeug halten, dass ein über-

holendes Kraftfahrzeug einscheren kann. 

Das gilt nicht, wenn sie zum Überholen 

ausscheren und dies angekündigt haben 

(Fahrtrichtungsanzeiger).

§ 5 StVO 
Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss 

seine Geschwindigkeit an geeigneter Stelle 

ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so 

mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen 

das Überholen möglich ist. Hierzu können 

auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch 

genommen werden (gilt nicht auf Autobah-

nen). Wer zum Überholen ausscheren will, 

muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung 

des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen 

ist. Beim Überholen muss ein ausreichender 

Seitenabstand zu den anderen Verkehrsteil-

nehmern eingehalten werden. Beim Über-

holen mit Kraftfahrzeugen von Fußgängern, 

Radfahrern und E-Scootern beträgt der 

ausreichende Seitenabstand innerorts min-

destens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m.

§ 9 StVO 
Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und 

deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrt-

richtungsanzeiger zu benutzen. Vor dem 

Einordnen und vor dem Abbiegen ist auf den 

nachfolgenden Verkehr zu achten. Beim Ab-

biegen in ein Grundstück, beim Wenden und 
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beim Rückwärtsfahren muss sich der Fahr-

zeugführer darüber hinaus so verhalten, dass 

eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 

ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls hat er 

sich einweisen zu lassen. Wer ein Kraftfahr-

zeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 t innerorts führt, muss beim Rechtsab-

biegen mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, 

max. 11 km/h) fahren, wenn mit geradeaus 

fahrendem Radverkehr oder überquerenden 

Fußgängerverkehr zu rechnen ist.

§ 12 StVO 
Das Halten an engen und unübersichtlichen 

Straßenstellen und im Bereich von scharfen 

Kurven ist unzulässig. Wer sein Fahrzeug 

verlässt oder länger als drei Minuten hält, 

der parkt. Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne 

Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wo-

chen geparkt werden.

§ 18 StVO 
Kraftfahrstraßen – gekennzeichnet durch 

ein blaues Schild mit weißem Pkw-Symbol 

– sowie Autobahnen dürfen nur mit Kraft-

fahrzeugen benutzt werden, deren durch die 

Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 

mehr als 60 km/h beträgt. Beim Mitführen 

von zwei Anhängern ist die Betriebsge-

schwindigkeit von 60 km/h einzuhalten. Mit 

Zusatzschild „Lof Verkehr frei“ sind auch 

niedrige Geschwindigkeiten mit über 2,55 m 

breiten lof Fahrzeugen möglich.

§ 19 StVO 
Der Straßenverkehr darf sich an Bahnüber-

gängen nur mit mäßiger Geschwindigkeit 

nähern. Fahrzeuge haben vor dem Andreas-

kreuz zu warten. Fahrzeugführer dürfen an 

Bahnübergängen Kfz nicht überholen. 

Beim Überholen von Radfahrern ist außerorts ein 
Mindestabstand von 2 m einzuhalten.

Innerorts darf nur mit Schrittgeschwindigkeit 
rechts abgebogen werden, wenn mit Rad- oder 
Fußgängerverkehr zu rechnen ist.

Wer auf die Straße einbiegt oder sie überquert, 
sollte als Führer des langsameren Fahrzeugs den 
schnellen Verkehr beachten. Wird die Sicht zur 
Fahrbahn eingeschränkt, ist notfalls eine Ein-
weisung erforderlich.

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Produkten/Herstellern handelt es sich um eine unvollständige  
stichprobenartige Auswahl, nicht um eine komplette Marktübersicht.



§ 22 StVO 
Die Ladung ist sicher zu verstauen, sodass sie 

nicht herabfallen kann. Die Fahrgeschwindig-

keit ist anzupassen (§ 3 StVO, siehe Punkt 

12.1). Sanftes Abbremsen ist erforderlich. 

§ 29 StVO 
Erlaubnis bei Überschreitung der Abmessun-

gen u. Gewichte (siehe Punkt 5.6).

§ 30 StVO 
An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der 

Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschäfts-

mäßigen oder entgeltlichen Be förderung von 

Gütern einschließlich damit verbundener 

Leerfahrten Lastkraftwagen mit einer zu-

lässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie An-

hänger hinter Lastkraftwagen nicht geführt 

werden. 

Verbot gilt nicht bei: Transport leicht ver-

derblicher Ware Obst, Gemüse, Milch, Fisch, 

Fleisch und für folgende Fahrzeugbauarten: 
 ■ Zugmaschinen auch mit Anhängern  
 ■ Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

Weitere Ausnahmeregelungen, u. a. Fahrten 

mit Sattelzügen in der Erntezeit oder Trans-

port für Tiere zu Sportzwecken, sind möglich. 

Die Regelungen der jeweiligen Bundesländer 

und das Feiertagsgesetz des jeweiligen Bun-

deslandes sind zu beachten.

§ 32 StVO 
Es ist verboten, die Straße zu beschmut-

zen oder zu benetzen oder Gegenstände 

auf Straßen zu bringen oder dort liegen zu 

lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet 

oder erschwert werden kann. Der für solche 

verkehrswidrigen Zustände Verantwortliche 

hat sie unverzüglich zu beseitigen und sie bis 

dahin ausreichend kenntlich zu machen.
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Langsamere Fahrzeuge dürfen den Seitenstreifen 
nutzen, um folgenden Fahrzeugen das Überholen 
zu ermöglichen. Gilt nicht auf Autobahnen.

Zugmaschinen auch mit Anhängern, sind nicht 
vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen be-
troffen. 

Straßenverschmutzungen sind unverzüglich zu 
beseitigen und bis dahin kenntlich zu machen.

Langsamere Fahrzeuge dürfen den Seitenstreifen 
nutzen, um folgenden Fahrzeugen das Überholen 
zu ermöglichen. Gilt nicht auf Autobahnen.

Zugmaschinen auch mit Anhängern, sind nicht 
vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen be-
troffen. 
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2 Fahrzeugbauarten und  
 ihre Zulassung

2.1 Fahrzeug-
Zulassungsverordnung (FZV)

In der FZV, die seit dem 1. März 2007 gültig 

ist, werden die Zulassungsfragen der Fahr-

zeuge behandelt. 

§ 1 FZV Anwendungsbereich 
Die FZV gilt für die Zulassung von Kfz mit 

einer bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit 

(bbH) von mehr als 6 km/h und die Zulassung 

ihrer Anhänger.

Das Niedersächsische Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) hat 

im Rahmen eines Erlasses (4. Februar 2016) 

diesen Sachverhalt klargestellt: Danach wird 

eine klare Grenze für die Anwendung der 

Zulassungsvorschriften bei der bbH von 6 

km/h gezogen und mit der Zuordnung „und 

ihrer“ Anhänger, diese mit dem Zugfahrzeug 

verbunden. Somit ist für einen mit 6 km/h-

Schild gekennzeichneten Anhänger hinter 

einem Zugfahrzeug mit einer bbH größer 6 

km/h die FZV anzuwenden.

§§ 1, 2, 3, 4, 12, 79 FZV Zulassungsp�icht  
gemäß FZV 
Kraftfahrzeuge – Traktoren mit mehr als 6 

km/h, selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 

mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit 

und ihre Anhänger – dürfen auf öffentlichen 

Straßen nur dann fahren, wenn sie einem 

genehmigten Typ entsprechen oder eine Ein-

zelgenehmigung bzw. für sie eine Betriebs-

erlaubnis (BE) erteilt ist.

Nach den Vorschriften der ehemaligen 

DDR erteilte allgemeine Betriebserlaub-

nisse gelten als vorschriftsmäßig im Sinne 

der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

(StVZO), wenn die aufgrund solcher Betriebs-

erlaubnisse hergestellten Fahrzeuge bis 30. 

Juni 1994 erstmals in den Verkehr gebracht 

worden sind. Nach den Vorschriften der ehe-

maligen DDR erteilte Einzelbetriebserlaub-

nisse gelten als vorschriftsmäßig im Sinne 

des § 19 Abs. 1 der StVZO; § 79 FZV, wenn 

die betreffenden Fahrzeuge bis spätestens 

31. Dezember 1991 erstmals in den Verkehr 

gebracht worden sind.

Achtung!

Der Hersteller liefert häu
g nur 

ein Gutachten für zulassungsfreie 

Fahrzeuge mit, u. a. lof Anhänger 

bis 25 km/h, sfA bis 20 km/h und lof 

angehängte Arbeitsgeräte über 3 t. 

Das Gutachten allein ist noch nicht 

die Betriebserlaubnis. Das Gutachten 

muss dem Straßenverkehrsamt vor-

gelegt werden, um eine BE erteilt zu 

bekommen.
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2.2  §§ 2, 14 FZV Bauarten und 
Schlüsselnummern

2.2.1  Lof Zugmaschinen 
Lof Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, 

deren Funktion im Wesentlichen in der 

Erzeugung einer Zugkraft besteht und die 

besonders zum Ziehen, Schieben, Tragen und 

zum Antrieb von auswechselbaren Geräten 

(Geräteträger) für lof Arbeiten oder zum Zie-

hen von Anhängern (Ackerschlepper) in lof 

Betrieben bestimmt und geeignet sind. Damit 

die Fahrzeuge die Kriterien erfüllen können, 

sind sie mit entsprechenden Bauteilen wie 

zum Beispiel Anhängerkupplung, Unterlen-

ker, Zapfwelle, Hydraulikanschlüsse etc. aus-

zurüsten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

schon ein Bauteil an dem Kfz ausreichend 

sein kann, um die Vorgaben als lof Zugma-

schine zu erfüllen. 

Gemäß dem systematischen Verzeichnis 

der Fahrzeug- und Aufbauarten (§ 14 FZV), 

erhalten alle Fahrzeuge und angehängte 

Arbeitsgeräte mit einer Betriebserlaubnis 

eine Schlüsselnummer (SN).  

lof Zugmaschine Ackerschlepper mit der  
SN 89 1000.

lof Zugmaschine Geräteträger mit der  
SN 89 2000.

Durch die Drosselung der lof Sattelzugmaschine (SN 90 0000) kann das Fahrzeug für lof Zwecke mit der 
Klasse T gefahren werden.
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Im alten Fahrzeugschein ist sie in der Zeile 

„1“ enthalten, in der jetzigen Zulassungsbe-

scheinigung Teil I ist sie in der Zeile mit dem 

Buchstaben „J“ und Nr. „4“ zu 
nden. 

SN: Zugmaschine / Ackerschlepper 
89  1000 (alt 8710) oder 
SN: Zugmaschine / Geräteträger 
89  2000 (alt 8720)

Werden die rechtlichen Vorgaben erfüllt, 

können neben den typischen Ackerschlep-

pern und Geräteträgern auch der Unimog 

oder als lof Zugmaschine zugelassene Lkw 

(Agrar-Truck), Knicklenker, Systemschlepper, 

Quads (ATV, UTV) und Gleiskettenfahrzeu-

ge, die schneller als 6 km/h bbH fahren, als 

lof Zugmaschinen zugelassen werden. Dazu 

Punkt 2.3 beachten!

2.2.2 Zugmaschinen
Zugmaschinen sind ausschließlich oder über-

wiegend zum Ziehen von Anhängern gebaute 

Kfz und können ebenfalls in der Land- oder 

Forstwirtschaft zum Einsatz kommen. Der 

Unimog oder der Lkw mit verkürzter Lade-

�äche sind Vertreter dieser Kategorie. Aber 

auch nicht zugmaschinentypische Kfz wie 

beispielsweise Quad oder Geländewagen 

können als Zugmaschine zugelassen werden. 

Welche genauen Vorgaben Zugmaschinen 

erfüllen müssen, wurde im VkBl vom 6. Juni 

1962, S. 309 und VkBl vom 8. April 1980, S. 

386 veröffentlicht. Danach ist beispielsweise 

eine Hilfslade�äche zulässig. Die auf ihr zu 

befördernde Nutzlast darf nicht mehr als das 

0,4fache des zulässigen Gesamtgewichtes 

des Zugfahrzeugs betragen. Die Länge der 

Hilfslade�äche ist bei einem zweiachsigen 

Kfz auf das 1,4-Fache der Spurweite der 

Vorderachse begrenzt. Außerdem müssen 

die Kfz spezielle Vorgaben zur Zugkraft und 

Anhängelast erfüllen.

SN: Zugmaschinen mit verkürzter  
Lade�äche:  87  0000 (alt 8700)

Einachsige Zugmaschinen, die nur für lof 

Zwecke verwendet werden, sind nach § 3 

Abs. 3 FZV nicht zulassungsp�ichtig. Eine 

Betriebserlaubnis ist erforderlich und muss 

während der Fahrt mitgeführt werden. Auf 

der linken Seite müssen Name und Wohnort 

des Besitzers angegeben sein und an beiden 

Seiten und heckseitig sind „20“ Geschwinig-

keitsschilder anzubringen. Bis zu einer bbH 

von 20 km/h benötigen die einachsigen Zug-

maschinen kein Kennzeichen (§ 4 FZV).

 

2.2.3 LKW in der Land- oder 
Forstwirtschaft
Lkw kommen in der LoF verstärkt zum Ein-

satz. Insbesondere der Einsatz von Sattel-

zugmaschinen mit entsprechenden Sattelan-

hängern nimmt weiter zu.

SN:  Sattelzugmaschine  
88  0000

Bei der Zugmaschine – umgebauter Lkw – SN: 
87 0000 darf die Nutzmasse das 0,4-Fache der 
zulässigen Gesamtmasse betragen. Sie wird gerne 
in Verbindung mit einem dreiachsigen Anhänger 
eingesetzt.
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Lkw werden mittlerweile überwiegend in 

die EG-Fahrzeugklassen eingruppiert und 

fallen unter die Kategorie N. Je nach Aufbau-

art und Gewicht gibt es die verschiedenen 

Unterklassen.

2.2.4 Agrar-Lkw
Agrar-Lkw oder Agrar-Trucks sind in den 

letzten Jahren vermehrt zugelassen worden. 

Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die auf 

Lkw-Basis aufgebaut sind, aber eine Zu-

lassung als lof Zugmaschinen haben, da sie 

die technischen Kriterien der FZV für eine 

lof Zugmaschine erfüllen. Als Anhänger-

kupplung sind alle Kupplungsarten wie 

beispielsweise Bolzen- oder Kugelkopfkupp-

lungen oder Unterlenker zur Aufnahme von 

gezogenen Arbeitsgeräten möglich. Das Vor-

handensein einer Sattelkupplung bewerten 

die technischen Dienste (TÜV, Dekra, etc.) 

unterschiedlich. Daher ist die Klärung des 

Sach verhaltes mit dem zuständigen techni-

schen Dienst zu empfeh len. Ebenfalls ist zu 

klären, ob das Fahrzeug für die Zulassung 

als lof Zugmaschine mit Acker bereifung, 

Hydraulikanschlüs sen oder einer Zapfwelle 

ausge stattet sein muss. Nach der FZV ist 

das keine Vorschrift, aber einige technische 

Dienste bzw. Bundesländer fordern dies. 

Im September 2015 wurde seitens des Kraft-

fahrt-Bundesamtes für Sattelzugmaschinen, 

die als lof Zugmaschinen im Zuge des Einzel-

genehmigungsverfahrens eingestuft wurden, 

eine eigene Fahrzeugklasse geschaffen.

Sattelzüge werden vermehrt bei Landwirten und 
Lohnunternehmern eingesetzt.

Der Agrar-Lkw kann Anhänger ziehen und 
auch Geräte antreiben. Ausgestattet mit einer 
Reifendruckregelanlage ist eine bodenschonende 
Befahrung der Felder möglich.

Neu:

Seit dem 3. Juli 2021 müssen lof 

Zugmaschinen die Vorgaben für die 

Schutzstrukturen (Kabine) nach § 

32e StVZO erfüllen. Dies gilt nicht 

für lof Zugmaschinen, die vor dem 1. 

November 2021 in den Verkehr ge-

kommen sind (§ 72 Abs. 3 StVZO).
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SN:  lof Sattelzugmaschine 
90  0000
Gegenüber der lof Zugmaschine entfällt für 

diese Fahrzeuge beispielsweise die Kfz-

Steuerbefreiung. Hingegen können diese 

Fahrzeuge auch mit der Führerscheinklasse T 

gefahren werden, wenn ihre bauartbedingte 

Höchstgeschwindigkeit maximal 60 km/h 

beträgt.

2.2.5 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
(sfA)
Mähdrescher, Häcksler, Zuckerrübenroder, 

Radlader und alle weiteren sfA sind nach § 3 

FZV von den Vorschriften über das Zulas-

sungsverfahren ausgenommen.  Die sfA bis 

20 km/h Höchstgeschwindigkeit erhalten 

jeweils seitlich und heckseitig „20“ Schil-

der. Auf der linken Seite müssen Name und 

Wohnort des Besitzers angegeben sein (§ 4 

FZV). Für die sfA bis 20 km/h ist eine BE er-

forderlich, die während der Fahrt mitgeführt 

werden muss!

SfA, die schneller als 20 km/h fahren können, 

müssen ein eigenes amtliches grünes Kennzei-

chen führen. Damit unterliegen sie der P�icht 

zur regelmäßigen Untersuchung sowie zur 

Kfz-Haftp�ichtversicherung (§ 4 FZV). 

Die Zahl „11“ in der SN kennzeichnet die sfA 

als lof Arbeitsmaschine. 

SN: z. B. Mähdrescher      
16  1107

Neu: Seit dem 3. Juli 2021 dürfen hinter 

selbstfahrenden Arbeitsmaschinen keine An-

hänger zum Zwecke der Güter- oder Perso-

nenbeförderung mitgeführt werden, mit Aus-

nahme von Beförderungen, die ausschließlich 

der Zweckbestimmung der selbstfahrenden 

Arbeitsmaschine dienen (§ 32a StVZO). So 

kann beispielsweise ein Schneidwerkswagen 

hinter dem Mähdrescher mitgeführt werden, 

wenn eine geprüfte Kupplung vorhanden 

ist und die Anhänge- und Stützlast in der 

Betriebserlaubnis/Zulassungsbescheinigung 

Teil I eingetragen ist.

Seit dem 1. Januar 2018 können selbstfah-

rende Futtermischwagen mit einer bbH bis 

25 km/h als selbstfahrende Arbeitsmaschi-

nen (sfA) eingestuft werden. Dabei dürfen 

diese Fahrzeuge auch Futter auf öffentlichen 

Straßen transportieren. Die Einstufung 

befreit diese Fahrzeuge von der Kfz-Steuer. 

Selbstfahrende Futtermischwagen mit einer 

bbH von mehr als 25 km/h werden zu meist 

als Sonstiges-Kfz zugelassen.

Bis zu einer Zulassung von 25 km/h darf der 
selbstfahrende Futtermischwagen als selbstfah-
rende Arbeitsmaschine auch auf der Straße Futter 
transportieren.

Neu:

Seit dem 20. Juli 2024 ist auch ein 

Holzrückefahrzeug (Forwarder, 

Rückezug) als selbstfahrende Arbeits-

maschine eingestuft. Die bbH darf 

nicht mehr als 25 km/h betragen und 

die zulässige Nutzlast im öffentlichen 

Straßenverkehr 500 kg nicht über-

schreiten (§ 2 FZV). 



2.2.6 Rad- oder Teleskoplader  
und Bagger
Rad- oder Teleskoplader können nach den 

Vorgaben für sfA zugelassen werden. Es 

besteht aber auch die Möglichkeit, diese 

Fahrzeuge als lof Zugmaschinen zuzulassen. 

Rad- oder Teleskoplader und Bagger aus dem 

Baubereich haben als 3. und 4. Ziffer nicht 

die Zahl „11“ als lof Arbeitsgerät eingetragen. 

Damit gilt eine Fahrzeugbreite bis 2,55 m. 

Bei Breiten von über 2,55 m sollte auf die 

notwendige Ausnahmegenehmigung gemäß 

§ 70 StVZO und Erlaubnis nach § 29 StVO ge-

achtet werden. Radlader und Bagger können 

für lof Zwecke eingesetzt werden, wenn 

entsprechende Werkzeuge, u. a. Silo- oder 

Futterkorb, angebaut sind.

2.2.7 Gabelstapler (Stapler)
Der Gabelstapler wird in der Land- und 

Forstwirtschaft vorrangig innerbetrieblich 

eingesetzt. Beim Einsatz im öffentlichen Ver-

kehr sind die gleichen Bedingungen wie bei 

den sfA zu berücksichtigen (z. B. 20 km/h-

Schilder, BE etc.). Stichwort öffentlicher 

Verkehrsraum: Fahrten im Straßenverkehr, 

auch wenn sie nur kurz sind oder wenn nur 

eine Straße überquert wird, fallen darunter. 

Aber auch Betriebs- und Hof�ächen, auf 

denen Verkehr geduldet wird, können zum 

öffentlichen Verkehrsraum gehören.

Der Stapler ist von der Kfz-Steuer befreit. 

Die Haftp�icht ist mit der Versicherung zu 

klären. Der Gabelstapler ist in der Regel 

mit der SN 18 8900 als Sonderfahrzeug 

Stapler eingestuft. Weitere Hinweise gibt 

das Merkblatt für Stapler von 2004 (siehe 

Literaturverzeichnis).

Fahrzeugbauarten und Ihre Zulassung | 15

Das 20 km-/h-Schild kennzeichnet den Teleskop-
lader als zulassungsfreie sfA.

Hinter einer sfA darf nur ein Anhänger mitgeführt 
werden, der ausschießlich der Zweckbestimmung 
der sfA dient. 

Zulassungsfreie sfA bis 20 km/h: BE ist mitzu-
führen (bei Fahrten auf öffentl. Straßen/Wegen). 
Besitzeranschrift auf der linken Maschinenseite 
fehlt hier.
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Der Gabelstaplerschein – kein Führerschein 

– ist im lof Bereich nicht vorgeschrieben, ist 

aber als Bedienungshilfe sinnvoll. Nach der 

Unfallverhütungsvorschrift (VSG 3.1, § 35) 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau (SVLFG) dürfen 

Gabelstapler nur von Versicherten geführt 

werden, die mit der Führung vertraut sind, 

dem Unternehmer oder dessen Beauftragen 

ihre Fähigkeit im Fahren nachgewiesen haben 

und von ihm ausdrücklich mit der Führung 

beauftragt sind.

Außerdem fordert die Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

SVLFG (VSG 3.1, § 17), dass Gabelstapler 

mindestens jährlich durch eine sachkundig 

befähigte Person geprüft werden (Sicher-

heitsprüfung). Dies kann beispielsweise eine 

spezialisierte Gabelstapler-Werkstatt oder 

auch ein Landmaschinen-Fachbetrieb sein.

2.2.8 Lof Sonderfahrzeuge
Als Sonderfahrzeuge gelten Fahrzeuge, die 

nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit 

ihnen fest verbundenen Einrichtungen nur 

für die bezeichneten Verwendungszwecke 

geeignet und bestimmt sind. Diese Fahrzeu-

ge dürfen im Gegensatz zu sfA auch Güter 

transportieren (z. B. Milchtankwagen, Gülle-

fahrzeug, Futtermischwagen). Als Unterbau 

dienen oft Lkw, die dann ab 6 km/h der 

Zulassungsp�icht unterliegen.

2.2.9 Lof Anhänger
Bis 25 km/h sind lof Anhänger nur dann von 

den Vorschriften über das Zulassungsverfah-

ren ausgenommen, wenn sie 

 ■ in land- oder forstwirtschaftlichen  

Betrieben 
 ■ nur für land- oder forstwirtschaftliche 

Zwecke   

 

 

Bauart Zulassung Ladung Anhänger
Kfz-Steuer 

frei
FE-Klasse

Zugmaschine 

Geräteträger

ab 6 km/h 0,4-faches zG zwei ja T bei lof 

Zwecken

sfA** Nein, ab 20 

km/h amtl. 

Kennzeichen

nein ein*** ja T bei lof 

Zwecken

Sonderfahrzeug ab 6 km/h ja ein nein* C1/C1E/ 

C/CE

*Die Kfz-Steuerbefreiung ist mit dem zuständigen Hauptzollamt zu klären. 

** Hinweise zum selbstfahrenden Futtermischwagen unter Punkt 2.2.5 beachten.

*** Ein Anhänger, der ausschließlich der Zweckbestimmung der sfA dient.

Tabelle 1: Unterschiede der Bauarten am Beispiel 40 km/h bbH



 ■ hinter Zugmaschinen oder selbst-

fahrenden Arbeitsmaschinen mit einer 

Betriebsgeschwindigkeit von nicht mehr 

als 25 km/h eingesetzt werden und mit 

„25“-Schild gekennzeichnet sind (§§ 3, 4 

FZV).

Zulassungsfreie lof Anhänger haben an der 

Rückseite ein Wiederholungs-Kennzeichen 

zu führen, das der Halter des Zugfahrzeugs 

für eines seiner Zugfahrzeuge verwenden 

darf (§12 Abs. 9 FZV). Sind beispielsweise 

mehrere Schlepper für einen lof Betrieb 

zugelassen, genügt es, wenn die Anhänger 

mit dem Wiederholungs-Kennzeichen eines 

dieser Schlepper versehen sind. Die Kennzei-

chen müssen den Vorschriften nach § 12 FZV 

Abs. 2 entsprechen und dürfen z. B. nicht 

selbst geschrieben sein.

Zulassungsfreie lof Anhänger benötigen eine 

BE. Diese muss auf Verlangen vorgelegt, aber 

nicht mitgeführt werden (§ 4 Abs. 5 FZV). 

Anhänger, die vor dem 1. Juli 1961 erstmals 

in den Verkehr gekommen sind, brauchen 

keine BE zu haben (§ 79 Abs. 1 FZV). Ist keine 

BE vorhanden, kann evtl. bei Vorlage einer 

Allgemeinen Betriebserlaubnis (BE) beim 

Hersteller eine Zweitschrift eingeholt wer-
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Bei zulassungsfreien lof Anhängern ist auf Voll-
ständigkeit zu achten: 25 km/h-Schild, Wieder-
holungskennzeichen, Beleuchtung inklusive 
dreieckige rote Rückstrahler.

Der Gabelstapler kann zulassungsrechtlich als SO 
Kfz mit SN 18 8900 eingestuft werden. Die Vor-
gaben sind gleich der sfA.

Sonderfahrzeug, das zur Ausbringung von Mist, 
Kompost oder Klärschlamm geeignet ist.

Hinweis

Werden zulassungsfreie Anhänger 

ausgeliehen, muss das Kennzeichen 

ausgetauscht werden, damit es bei-

spielsweise im Schadensfall nicht zu 

Diskussionen mit der Versicherung 

kommt.  
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den.  Ist dies nicht möglich, kann über eine 

Neuabnahme durch einen amtlichen Sach-

verständigen ein entsprechendes Gutachten 

zur Erlangung einer BE erstellt werden. Wird 

dieses Gutachten von der Zulassungsstelle 

abgestempelt, ist die BE erteilt.

Zulassungsp�ichtig sind lof Anhän-
ger mit mehr als 25 km/h Höchstgeschwin-
digkeit. Diese Anhänger erhalten ein eigenes 

grünes amtliches Kennzeichen. Sie unterlie-

gen der Überwachungsp�icht und benötigen 

eine eigene Haftp�ichtversicherung.

Lohnunternehmer müssen ihre Anhänger be-
reits ab 6 km/h zulassen!

2.2.10 Lof Arbeitsgeräte
Die FZV beschreibt die lof Arbeitsgeräte in § 

2 Nr. 20 als Geräte zum Einsatz in der Land- 

und Forstwirtschaft, die dazu bestimmt sind, 

von einer Zugmaschine gezogen zu werden 

und die die Funktion der Zugmaschine 

verändern oder erweitern. Die Ausrüstung 

mit einer Ladeplattform für Geräte oder 

Materialien ist zulässig. Außerdem fallen 

unter diese Kategorie auch Fahrzeuge, die 

dazu bestimmt sind, von einer Zugmaschine 

gezogen zu werden, und dauerhaft mit einem 

Gerät ausgerüstet sind oder für die Bearbei-

tung von Materialien ausgelegt sind. Das Ge-

rät kann somit auch ohne Zugmaschine seine 

Funktion erfüllen.

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 h der FZV unterliegen 

lof Arbeitsgeräte nicht der Zulassungsp�icht. 

Dies trifft sowohl für Anbaugeräte als auch 

für angehängte Arbeitsgeräte zu. Dabei spielt 

es keine Rolle, wie schnell gefahren wird. Der 

Hersteller gibt in der Regel in der Bedie-

nungsanleitung die maximale Geschwindig-

keit an.

Wie bei den sfA beinhaltet die Zahl „11“ auch 

bei den angehängten Arbeitsgeräten in der 

SN den Begriff „lof Arbeitsgerät“. 

Als angehängtes Arbeitsgerät ist die P�an-
zenschutzspritze nicht zulassungsp�ichtig.



SN: Beispiel P�anzenschutzspritze 
76  1118  
SN: Beispiel Stroh- u. Heupresse 
76  1115 

Angehängte lof Arbeitsgeräte mit mehr 

als 3 t zG benötigen eine Betriebserlaubnis 

(keine Mitführp�icht). Ausnahme: Vor Bau-

jahr 1. April 1976 gebaute Geräte benötigen 

keine BE (§ 79 Abs. 1 FZV). Für angehängte 

Arbeitsgeräte, die eine EU-Typgenehmigung 

haben (siehe nachfolgenden Abschnitt), kann 

eine EU-Übereinstimmungsbescheinigung 

(COC-Papier = Certi
cate of conformity) 

beim Hersteller angefordert werden. Dieses 

COC-Papier ersetzt die bisherige nationale 

Betriebserlaubnis (§ 4 Abs. 5 FZV).

Als angehängte lof Arbeitsgeräte können 

auch Aufsattelgeräte eingestuft sein. Für 

das angehängte lof Arbeitsgerät emp
ehlt 

sich ein Wiederholungskennzeichen eines 

Schleppers des Betriebes (keine P�icht nach 

§ 12 Abs. 9 FZV).

2.3 EU-Typgenehmigung

Für Traktoren die seit dem 1. Januar 2018 

neu in den Verkehr gebracht werden, ist die 

EU-Verordnung 167/2013 (Mother Regula-

tion) verbindlich und ersetzt das nationale 

Betriebserlaubnisverfahren. Neben der 

eigentlichen EU-Typgenehmigung sind in 

dieser Verordnung viele Sicherheitsvorschrif-

ten (Bremsen, Beleuchtung, Sicht, etc.) EU 

weit geregelt. Aktuell ist diese Verordnung 

verp�ichtend für die Typgenehmigung der 

Traktoren T1, T2, T3 und T4.3. 

Für die Fahrzeughersteller ist dies von Vor-

teil, denn hat das Fahrzeug eine EU-Typge-

nehmigung kann es EU weit verkauft werden 

und die nationalen Vorschriften müssen 

nicht extra geprüft werden. Ebenso sind 

EU-typgenehmigte Fahrzeuge für den Käufer 

interessant, da alle nationalen Vorschriften 

erfüllt sind.
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Anmerkung!

Die neuen EU-Klassen sind zunächst 

noch ungewohnt, aber bei anderen 

Fahrzeugbauarten schon weiter-

verbreitet. So gilt beispielsweise die 

Klasse L für Krafträder und drei- oder 

vierrädrige Kfz, M für Pkw, N für 

Nutzfahrzeuge (LKW, etc.) und O 

für Anhänger. Für selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen gibt es keine EU-

Typgenehmigung. Diese werden nach 

nationalem Recht zugelassen.

Neu:

Seit dem 1. November 2024 ist auch 

für lof Anhänger (Klasse R) und an-

gehängte lof Arbeitsgeräte (Klasse 

S), die neu in den Verkehr gebracht 

werden, die Vorgaben der EU-Verord-

nung 167/2013 für die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis maßgebend (§ 19 

Abs. 1 Nr. 2 StVZO).
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Bauart Bezeichnung Einteilung gemäß EU

Zugmaschinen T und C

Lof Zugmaschinen auf 

Rädern mit einer bbH 

von mehr als 6 km/h. 

Einteilung abhängig von  

Höchstgeschwindigkeit, 

Spurweite, Leermasse und 

Bodenfreiheit.

Klasse T: 
Buchstabe „a“ bis 40 km/h,  

„b“ mehr als 40 km/h bbH 

T1: Geläu
ge Ackerschlepper

T2: Schmalspurschlepper

T3: Gartentraktoren

T4: Besondere Zweckbestimm- 

       ung, u. a. Knicklenker

Zugmaschinen auf Gleisket-

ten oder eine Kombination 

aus Rädern und Gleisketten 

mit einer bbH von mehr als 

6 km/h. Einteilung abhängig 

von Höchstgeschwindig-

keit, Spurweite, Leermasse 

und Bodenfreiheit.

Klasse C:
Buchstabe „a“ bis 40 km/h, 

„b“ mehr als 40 km/h bbH 

C1, C2, C3, C4

Einteilung analog zu den Zug-

maschinen auf Rädern

Lof Anhänger R

Gelenkdeichselanhänger Klasse R:
Summe der zulässigen Masse 

je Achse  

 

R1: bis zu 1.500 kg

R2: 1.500 bis 3.500 kg

R3: 3.500 bis 21.000 kg

R4: größer 21.000 kg

Buchstabe „a“ bis 40 km/h,

„b“ mehr als 40 km/h bbH

Starrdeichselanhänger

Gezogene auswechselbare Geräte für die LoF S

Angehängte lof 

Arbeitsgeräte

Klasse S:

Summe der zulässigen Masse 

je Achse  

S1: bis 3.500 kg

S2: größer 3.500 kg

Buchstabe „a“ bis 40 km/h,

„b“ mehr als 40 km/h bbH

Tabelle 2: Klasseneinteilung von lof Fahrzeugen gem. Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 167/2013, § 14 FZV



2.4 Zulassungsbescheinigung Teil I

Die Zulassungsbescheinigung Teil I gilt als 

Fahrzeugschein, der mitzuführen ist. Teil 

II ist vergleichbar mit dem ehemaligen 

Fahrzeugbrief.

Im Gegensatz zu den alten Fahrzeugpapie-

ren werden die Angaben nur noch kodiert 

aufgelistet. Die für die Einstufung der 

Bauart wichtige SN setzt sich aus der Zeile 

mit dem Buchstaben J und der Nummer 4 

zusammen (z. B. 89 1000 lof Zugmaschine 

Ackerschlepper).

Bei Traktoren, die ab dem 1. Januar 2018 

zugelassen werden, ist im Feld J die neue EU-

Typklasse T1-4 eingetragen.

Des Weiteren ist nur eine Reifengröße (vorn 

und hinten) angegeben. Insbesondere bei der 

Vielzahl der Reifenauswahlmöglichkeiten für 

Zugmaschinen könnte dies bei Kontrollen 

durch die Polizei unangenehm werden, wenn 

die eingetragenen Reifen nicht angebaut sind. 

Das Beiblatt der verschiedenen Reifengrößen 

sollte daher mitgeführt werden.

Unter der Ziffer 22 werden spezi
sche Be-

sonderheiten zum Fahrzeug vermerkt, u. a. 

Einsatzzweck eines Sonderfahrzeugs, Anhän-

gekupplung oder Auswahlbereifung.

Rapsölbetrieb für Dieselmotoren 
Die BE eines Dieselfahrzeugs erlischt nicht, 

wenn das Fahrzeug anstelle von Dieselkraft-

stoff mit Rapsöl oder Rapsmethylester RME 

betrieben wird (Erläuterungen Nr. 24 zu § 19 

StVZO)

Bei Umbau für den Rapsölbetrieb (u. a. Ein-

spritztechnik) kann ein Gutachten bezüglich 

der Abgaswerte gemäß der Typprüfung er-

forderlich sein (BMV-Mitteilung aus 2005). 
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Angehängte lof Arbeitsgeräte unterliegen 
nicht den Zulassungsverfahren.  
Ab 3,00 t zG benötigen sie eine Typ- oder 
Einzelgenehmigung (Betriebserlaubnis).  
Bei einer EU-Typgenehmigung (Klasse S) ist 
ab 3,00 t zG eine EU-Übereinstimmungs-
bescheinigung (COC-Papier) erforderlich.
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Übergangsbestimmungen 
§ 79 FZV Fahrzeuge, die nach § 18 Abs. 2 der 

StVZO der Zulassungsp�icht oder den Zulas-

sungsverfahren nicht unterworfen waren und 

vor dem 1. März 2007 erstmals in den Ver-

kehr kamen, bleiben weiterhin zulassungsfrei. 

War für diese Fahrzeuge auch keine Betriebs-

erlaubnis erforderlich, bedürfen sie keiner 

Genehmigung nach § 2 Nr. 4 bis 6 der FZV.

Seit Oktober 2005 gibt es die Zulassungsbe-
scheinigung Teil I (vormals Fahrzeugschein). Die 
Schlüsselnummer setzt sich aus der Zeile mit dem 
Buchstaben J und der Nummer 4 zusammen  
(89 1000 lof Zugmaschine Ackerschlepper). 

Bei den alten Fahrzeugscheinen ist die Schlüssel-
nummer oben rechts zu �nden. Hier handelt es 
sich um eine Zugmaschine Geräteträger mit der 
alten Nummer 8720.
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3 Fahrzeugkennzeichen und   
 -schilder

§ 12 FZV Kennzeichenschilder sind nach Vor-

gabe des § 12 FZV anzubringen. Sie dürfen 

nicht spiegeln, verdeckt oder verschmutzt 

sein. Die Form, Größe und Ausgestaltung 

einschließlich der Beschriftung muss den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Selbst 

geschriebene Kennzeichen sind grundsätz-

lich, auch an zulassungsfreien Anhängern, 

nicht erlaubt! Die amtlichen Kennzeichen 

von lof Zugmaschinen dürfen oben an der 

Schlepperkabine angebracht sein und sind 

beim Mitführen von Arbeitsgeräten noch 

erkennbar.

3.1 Saisonkennzeichen

§ 10 FZV Für lof Fahrzeuge kann man ein auf 

einen nach vollen Monaten bemessenen Zeit-

raum befristetes amtliches Kennzeichen be-

antragen, das jedes Jahr in diesem Zeitraum 

auch wiederholt verwendet werden darf. 

Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen müssen je 

nach Bauart zur HU bzw. SP, spätestens im 

ersten Monat des Zulassungszeitraumes.

Kennzeichen von vorn. 
Kennzeichen, heck-
seitig am Anhänger.

Nicht erlaubt – selbst geschriebe-
ne Kennzeichen!

Saisonkennzeichen, gilt hier von April bis 
Oktober.

04 

10
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3.2 Rotes Kennzeichen „06“

§ 41 FZV Rote Kennzeichen werden vor allem 

von Werkstätten, Händlern oder Herstellern 

verwendet. Bei diesen Fahrten darf es sich 

nur um Prüfungs-, Probe-, oder Überfüh-

rungsfahrten handeln. Eine Haftp�ichtver-

sicherung muss abgeschlossen sein und es 

muss ein spezielles Fahrzeugscheinheft ge-

führt werden. Die roten Kennzeichen, die mit 

den Ziffern „06“ beginnen, können an unter-

schiedlichen Fahrzeugen genutzt werden und 

sind nicht an ein Fahrzeug gebunden.

3.3 Kurzzeitkennzeichen

§ 42 FZV Kurzzeitkennzeichen sind für ein 

Fahrzeug einmalig für einen Zeitraum bis zu 

5 Tagen möglich. Das Ende der Zulassung ist 

auf dem Kennzeichen abgedruckt. Kurzzeit-

kennzeichen dürfen nur für Probefahrten und 

Überführungsfahrten verwendet werden.

3.4 Rotes Oldtimer- 
       kennzeichen „07“

§ 43 FZV Oldtimer, die an Oldtimerver-

anstaltungen teilnehmen, benötigen keine 

Betriebserlaubnis und keine Zulassung, wenn 

sie ein rotes Oldtimerkennzeichen führen. 

Darin eingeschlossen sind auch die Anfahrten 

zu und Abfahrten von solchen Veranstaltun-

gen. Es muss ein Fahrzeugscheinheft geführt 

werden. Die Erkennungsnummer beim roten 

Oldtimerkennzeichen besteht nur aus Ziffern 

und beginnt mit „07“.

Rotes Kennzeichen „06“ für Werkstätten, Händler, 
Hersteller.

Auf dem Kurzzeitkennzeichen ist das Enddatum 
der Zulassung aufgedruckt.

Rotes Oldtimerkennzeichen „07“ darf nur für 
Oldtimerveranstaltungen genutzt werden.



3.5 Historisches Kennzeichen

§ 10 FZV Für zugelassene Oldtimer, die ent-

sprechende Anforderungen zur Einstufung 

eines Fahrzeuges als Oldtimer nach § 23 

StVZO erfüllen, kann ein Oldtimerkennzei-

chen beantragt werden. Es wird als schwar-

zes Kennzeichen durch den Kennbuchstaben 

„H“ (für historisch) hinter der Erkennungs-

nummer ausgewiesen. Diese Fahrzeuge 

können beliebig genutzt werden.

3.6 Geschwindigkeitsschilder

§ 58 StVZO Das Geschwindigkeitsschild gibt 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit des 

betreffenden Fahrzeugs in Kilometer pro 

Stunde an. Das Schild muss rund sein, einen 

Durchmesser von 200 mm und einen schwar-

zen Rand haben. Die Ziffern sind auf weißem 

Grund in schwarzer fetter Engschrift in einer 

Schriftgröße von 120 mm auszuführen. 

Mit Geschwindigkeitsschildern müssen nach 

§ 58 Abs. 3 StVZO gekennzeichnet sein:

 ■ Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer 

bbH von nicht mehr als 60 km/h,
 ■ Anhänger mit einer bbH von weniger  

als 100 km/h,
 ■ Anhänger mit einer eigenen mittleren 

Bremsverzögerung von weniger als  

2,5 m/s².

Diese Kennzeichnungsp�icht gilt nicht für lof 

Zugmaschinen mit einer bbH von nicht mehr 

als 32 km/h und land- oder forstwirtschaft-

liche Arbeitsgeräte. Ebenso sind bestimmte 

Gleiskettenfahrzeuge von der Kennzeich-

nungsp�icht befreit.

Die Geschwindigkeitsschilder müssen an 

beiden Längsseiten und an der Rückseite des 

Fahrzeugs angebracht sein. Jedoch genügt an 

lof Zugmaschinen und ihren Anhängern ein 

Geschwindigkeitsschild an der Fahrzeugrück-

seite. Wird es wegen der Art des Fahrzeugs 

oder seiner Verwendung zeitweise verdeckt 

oder abgenommen, so muss ein Geschwin-

digkeitsschild an der rechten Längsseite 

des Anhängers vorhanden sein (§ 58 Abs. 5 

StVZO).

Die Ausrüstungsvorschrift mit Geschwindig-

keitsschildern gilt seit 1. Januar 1989 für alle 

Kraftfahrzeuge.

Die Ausgestaltungsvorschrift für die aktuel-

len Geschwindigkeitsschilder ist spätestens 

seit 1. Januar 1990 anzuwenden, jedoch nur 

auf Geschwindigkeitsschildern, die an Fahr-

zeugen angebracht werden, die von diesem 

Tage an erstmals in den Verkehr kommen. An 

anderen Fahrzeugen dürfen entsprechend 

der vor dem 1. Juli 1988 geltenden Fassung 

des § 58 StVZO ausgestaltete Geschwindig-

keitsschilder angebracht sein (§ 72 Abs. 1 

StVZO).
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Das Fahrzeug mit der niedrigsten bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit begrenzt die 
Zuggeschwindigkeit. 
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3.7 Fabrikschild

§ 59 StVZO An allen Kraftfahrzeugen und 

Anhängern muss am vorderen Teil der rech-

ten Seite an zugänglicher Stelle, gut lesbar 

und dauerhaft ein Fabrikschild mit folgenden 

Angaben vorhanden sein:

 ■ Hersteller des Fahrzeugs,
 ■ Fahrzeugtyp,
 ■ Baujahr (nicht bei zulassungsp�ichtigen 

Fahrzeugen),
 ■ Fahrzeug-ldenti
zierungsnummer (früher 

Fahrgestellnummer) (FIN),
 ■ zulässige Gesamtmasse,
 ■ zulässige Achslasten.

Traktor mit „40“-Schild. Traktoren mit über 32 bis 
60 km/h bbH müssen heckseitig ein entsprechen-
des Geschwindigkeitsschild mitführen.

Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit wird 
am Anhänger durch ein Schild dargestellt.

SfA erhalten jeweils seitlich und heckseitig ein 
Geschwindigkeitsschild (hier 30) mit der in den 
Fahrzeugpapieren eingetragenen Höchstge-
schwindigkeit.

Häu�g wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von angehängten lof Arbeitsgeräten heckseitig 
angebracht. Der Hersteller gibt die Höchstge-
schwindigkeit vor.



Die Fahrzeug-Identi�zie-
rungsnummer (FIN) muss 

zusätzlich am Rahmen des 

vorderen Teils der rech-

ten Seite des Fahrzeugs 

an zugänglicher Stelle gut 

lesbar eingeschlagen bzw. 

eingeprägt sein oder darf 

an Fahrzeugen, die vor dem 

1. Oktober 1969 erstmals 

in den Verkehr gekommen 

sind, auch auf einem an-

genieteten Schild oder auf 

andere Weise dauerhaft 

angebracht sein (§ 59 Abs. 2 

und § 72 Abs. 1 StVZO). Lof 

angehängte Arbeitsgeräte 

über 3 t zG erhalten eine FIN.

Bei zulassungsfreien Anhängern in lof-Betrie-

ben, die vor dem 1. Juli 1961 in den Verkehr 

gekommen sind, brauchen auf dem Fabrik-

schild keine Angaben über die zG und die 

Achslasten gemacht zu werden (§ 72 Abs. 1 

StVZO).

Ist der Hersteller nicht bekannt, muss „Un-

bekannt“ eingetragen werden. Bei älteren 

Fahrzeugen mit unbekanntem Baujahr kann 

stattdessen z. B. „Baujahr 1952 oder früher“ 

eingetragen werden. Wenn keine Fahrzeug-

Identi
zierungsnummer vorhanden ist, kann 

die Zulassungsstelle eine Nummer zuteilen 

(§ 59 Abs. 3 StVZO).

Eisenbereifte Anhänger, also auch Ackerwa-

gen, sowie angehängte Arbeitsgeräte, die nur 

für lof Zwecke verwendet werden, brauchen 

kein Fabrikschild zu besitzen (§ 59 Abs. 1 in 

Verbindung mit § 53 Abs. 7 StVZO).
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Die FIN ist im Fahrzeugrahmen eingeschlagen und auf dem Fabrik-
schild angegeben.

Eisenbereifte Pferdekutsche mit Beleuch-
tung und Bremse (Merkblatt „Richtlinie 
für den Bau und Betrieb pferdebespannter 
Fahrzeuge“, siehe Literaturverzeichnis)
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4 Kfz-Haftp�ichtversicherung

5 Zulässige Abmessungen  
 und Gewichte von landwirt- 
 schaftlichen Fahrzeugen 

§§ 49 und 50 FZV  
Für alle zulassungsp�ichtigen Kraftfahrzeuge 

und Anhänger sind Kraftfahrzeug-Haft-

p�ichtversicherungen abzuschließen (P�icht-

versicherungsgesetz, §§ 49 und 50 FZV).

Nicht zugelassene und zulassungsfreie 

Fahrzeuge, die nicht nur innerbetrieblich, 

sondern auch auf öffentlichen Straßen in 

Betrieb genommen werden, sind über die 

Haftp�ichtversicherung des ziehenden 

Fahrzeugs mitversichert. Ansonsten gilt die 

Betriebshaftp�icht.

Für den Transport von Flüssigdünger, P�an-

zenschutzmitteln und Dieselkraftstoff ist 

eine besondere Betriebshaftp�ichtversiche-

rung zu berücksichtigen. Informationen sind 

bei der zuständigen Versicherung einzuholen.

5.1 Fahrzeugbreite
§ 32 StVZO  
Bei Schleppern und Anhängern (einschließ-

lich schräggestellter Seitenwände, ohne 

Ladung) beträgt die höchstzulässige Breite 

2,55 m (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 StVZO). 

35. Ausnahme-Verordnung (VO) der StVZO
Die Breite von lof Zugmaschinen und ihren 

Anhängern darf bis zu 3,00 m betragen, wenn 

die Fahrten ausschließlich dem land- oder 

forstwirtschaftlichen Zweck gemäß § 6 

Absatz 5 Fahrerlaubnis-Verordnung dienen 

(Neu seit 3. Juli 2021, siehe auch Kasten). 

Die größere Breite der Fahrzeuge ergibt sich 

allein durch folgende Ausrüstungen:  

Neu:

Lof Zweckbindung: Seit dem 3. Juli 

2021 darf bei land- oder forstwirt-

schaftlichen Arbeitsgeräten, bei 

selbstfahrenden land- oder forstwirt-

schaftlichen Arbeitsmaschinen und bei 

Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen 

mit auswechselbaren land- oder forst-

wirtschaftlichen Anbaugeräten, die 

Breite bis zu 3,00 m betragen, wenn 

sie für land- oder forstwirtschaftliche 

Zwecke gemäß §  6 Absatz 5 der Fahr-

erlaubnis-Verordnung (siehe Kapitel 

10.1) eingesetzt werden.



Mit Doppelbereifung, mit Gleisketten oder 

mit Breitreifen, die bei einer Referenz-

geschwindigkeit von 10 km/h die für das 

Erreichen der jeweils zulässigen Achslast 

erforderliche Reifentragfähigkeit bei einem  

Innendruck von nicht mehr als 1,5 bar be-

sitzen. Dabei muss eine sichere Straßenfahrt 

durch die Einstellung des hierzu erforderli-

chen Reifeninnendruckes gewährleistet sein. 

Kenntlichmachung beachten, siehe Punkt 

6.1.

Breite nach VO (EU) 167/2013
EU-typgenehmigte lof Zugmaschinen (Klasse 

T und C) können bei entsprechender Ausstat-

tung (Breitreifen, Gummiketten, Doppelbe-

reifung, einschließlich Spritzschutzsysteme) 

bis zu 3,00 m breit sein.
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Schlepper mit Breit-
reifen dürfen nach der 
35. AusnahmeVO bis 
zu 3,00 m breit sein.

25

maximal 2,55 m (ohne Ladung)

Höchstzulässige Breite

Neu:

Seit dem 3. Juli 2021: Schläuche der 

Reifendrucküberwachungssysteme, 

sofern sie an den beiden Seiten des 

Fahrzeugs höchstens 70 mm über die 

größte Breite des Fahrzeugs hinaus-

ragen, werden bei der Messung der 

Fahrzeugbreite nicht berücksichtigt  

(§ 32 Abs. 1 Satz 3 Nr. 19 StVZO).
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5.2 Fahrzeughöhe

Die Fahrzeughöhe (fester Aufbau) über alles 

darf 4,00 m nicht übersteigen (§ 32 Abs. 2 

StVZO).

5.3 Länge von Fahrzeugen  
       und Zügen

Einzelfahrzeuge dürfen nicht länger als 

12,00 m sein. Das gilt auch für Zugmaschi-

nen mit Anbaugeräten (§ 32 Abs. 3 StVZO). 

Bei Anhängern ist zu berücksichtigen, dass 

vorhandene Ladestützen auch im leeren Zu-

stand des Fahrzeugs, immer voll ausgezogen 

mitgemessen werden.

Hinter Zugmaschinen dürfen höchstens zwei 

Anhänger mitgeführt werden und die Zug-

länge darf unter Beachtung der Vorschrif-

ten über die Einzelfahrzeuge 18,75 m nicht 

überschreiten. Ein Zug aus einem Kfz mit 

Anhängern (z. B. Mähdrescher mit Schneid-

werkswagen) darf max. 18,00 m lang sein  

(§ 32 Abs. 4 StVZO).

Grundsätzlich ist zu beachten, dass immer 

von der vordersten bis zur hintersten Kante 

der Fahrzeuge gemessen wird. Somit werden 

auch alle Anbauteile bei der Länge miteinbe-

zogen. Der Frontlader oder das Frontgewicht 

am Schlepper werden beispielweise bei der 

Zuglänge voll angerechnet. 

Hinweis

Nach § 30 Abs. 4 der StVZO können 

die EU-Vorschriften auch anstelle der 

StVZO angewendet werden.  Dadurch 

können entsprechend ausgerüstete 

Fahrzeuge ohne eine Zweckbindung 

bis zu 3,00 m breit sein.

Inklusive der Anbaugeräte darf das Einzel-
fahrzeug nicht länger als 12,00 m sein.

max. 12,00 m
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5.4 Achslasten

§ 34 StVZO Die Einzelachslast von Kraft-

fahrzeugen und Anhängern darf 10,00 t nicht 

überschreiten. Bei angetriebenen Achsen 

darf die Achslast 11,50 t betragen§ 34 Abs. 4 

StVZO).

Die Achslast von Achsaggregaten bei Starr-

deichselanhängern (SDAH) ist abhängig von 

den jeweiligen Achsabständen. Je weiter 

eine Achse von der anderen Achse ent-

fernt ist, umso größer wird die Achslast der 

Achsgruppe.

Fahrzeug Breite

Breite Einzelfahrzeug,  

z. B. Anhänger

2,55 m

Breite lof Zugmaschine und 

Anhänger mit Breitreifen, 

Doppelreifen oder Gleiskette

3,00 m

Breite von angebauten oder 

angehängten Arbeitsgeräten, 

z. B. Grubber, Drillmaschine

3,00 m

Breite von sfA 3,00 m

Höhe des Fahrzeugs (ohne 

Ladung)

4,00 m

Länge Einzelfahrzeug (inkl. 

Anbaugeräte)

12,00 m

Zuggesamtlänge: Zugmaschi-

ne mit Anhängern

18,75 m

Zuggesamtlänge: sfA mit 

Anhänger

18,00 m

Tabelle 3: Maximale Abmessungen nach 
§ 32 der StVZO (Auszug)

Bei der maximalen Zuglänge von 18,75 m wird von der äußersten Vorderkante bis zur Hinterkante des 

letzten Anhängers gemessen.

max. 18,75 m
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5.5 Zulässiges Gesamtgewicht

Das zulässige Gesamtgewicht von Kraft-

fahrzeugen und Anhängern – ausgenommen 

Sattelanhänger und Starrdeichselanhänger – 

darf unter Beachtung der Vorschriften für die 

Achslasten folgende Werte nicht übersteigen 

(§ 34 Abs. 5 StVZO): 

Fahrzeuge mit zwei Achsen  

(Schlepper, Anhänger)  18,00 t

Anhänger mit drei Achsen  24,00 t

 

Kfz mit vier Achsen  

(zwei Doppelachsen, auch gelenkt)  32,00 t

 

Gleiskettenfahrzeuge (§ 34b StVZO)  32,00 t

Das zulässige Gesamtgewicht eines Zuges,  

d. h. des ziehenden Fahrzeugs einschließlich 

der Anhänger, darf unter Beachtung der Vor-

schriften für Achslasten, Anhängelasten und 

Die Achsabstände bei diesem Achsaggregat betragen mehr als 1,80 m. Somit können 30 t Gewicht durch die 

Achsgruppe aufgenommen werden.

> 1,80 m > 1,80 m

Bauart Achsabstände Zulässige Achslast

Einzelachse – 10,00 t

Doppelachse weniger als 1,00 m (Tandem) 11,00 t

1,00 m bis weniger als 1,30 m 16,00 t

1,30 m bis weniger als 1,80 m 18,00 t

1,80 m und mehr 20,00 t

Dreifachachse nicht mehr als 1,30 m (Tridem) 21,00 t

mehr als 1,30 m und nicht mehr als 1,40 m 24,00 t

mehr als 1,40 m und nicht mehr als 1,80 m 27,00 t

mehr als 1,80 m 30,00 t

Tabelle 4: Zulässige Achslasten von Achsaggregaten bei Starrdeichselanhängern 
(§ 34 Abs. 4 StVZO und Erläuterungen Nr.9) 
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der Einzelfahrzeuge folgende Werte nicht 

überschreiten (§ 34 Abs. 6 StVZO):

 

Zug mit weniger als vier Achsen  28,00 t

 

Zug mit vier Achsen  36,00 t 

 

Zug mit mehr als vier Achsen  

oder mit Gleiskettenfahrzeugen 40,00 t

Es gilt das tatsächlich gewogene Gewicht des 

Einzelfahrzeugs und des Zuges.

Bei Zügen mit Starrdeichselanhängern 

(SDAH) errechnet sich das zulässige Ge-

samtgewicht aus der Summe der zulässigen 

Gesamtgewichte des ziehenden Fahrzeugs 

und des SDAH. Dabei muss allerdings die 

Stützlast berücksichtigt werden. So wird zur 

Berechnung des zulässigen Gesamtgewich-

tes des Zuges die jeweils höhere Stützlast 

des ziehenden Fahrzeugs oder des SDAH 

abgezogen. Bei gleichen Stützlasten muss 

diese einmal abgezogen werden (§ 34 Abs. 7 

StVZO).

Beispiel:
Schlepper: zG 12,00 t inkl. 3,00 t Stützlast
Güllewagen als SDAH: zG 24,00 t inkl. 4,00 t Stützlast
Gewicht Zug 12,00 t + 24,00 t = 36,00 t
minus 1x höhere Stützlast  4,00 t 

zG Gewicht Zug  32,00 t

Ein Zug mit vier Achsen darf das zulässige Gesamtgewicht von 36 t nicht überschreiten. Bei der Kombina-

tion mit einem SDAH können sich sogar geringere Gewichte ergeben (siehe Beispiel).

Das zulässige Gesamtgewicht von Gleisketten-
fahrzeugen darf maximal 32 t betragen.

Anbaugeräte verringern die Nutzmasse.
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Bei einem Zug mit mehr als 4 Achsen kann, unter Berücksichtigung der zulässigen Einzelgewichte der  

Fahrzeuge und der Achslasten, das zulässige Gesamtgewicht max. 40 t betragen.

Zulässige Abmessungen und Gewichte eines sfA (Einzelfahrzeug): Länge 12 m, Breite 3 m, Höhe 4 m, 

Achslast 11,5 t bei angetriebenen Achsen, zG dreiachsig 25 t (bei Überschreitungen wird eine Ausnahme 

benötigt, siehe Punkt 5.6).

Das zulässige Gesamtgewicht eines zweiachsigen 
Kraftfahrzeug darf 18 t nicht übersteigen, sonst 
ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Ständig am Schlepper verbleibende Anbau- oder 
Ausrüstungsteile von Anbaugeräten ändern das 
Leergewicht des Fahrzeuges; dies ist bei Nach-
rüstung in den Fahrzeugpapieren nachzutragen 
(Merkblatt für Anbaugeräte; siehe Literaturver-
zeichnis).
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5.6 Ausnahmegenehmigungen für 
übergroße Maschinen

Bei Überschreitung der zuvor beschriebenen 

gesetzlichen Vorgaben dürfen die Fahr zeuge 

nur mit einer Genehmigung nach § 70 StVZO 

und einer Erlaubnis nach § 29 StVO auf der 

Straße fahren.

1. Schritt: Ausnahmegenehmigung  
§ 70 StVZO 
Für die Ausnahmegenehmigung nach § 70 

StVZO wird ein Gutachten eines entspre-

chenden Sachverständigen (TÜV; DEKRA) 

benötigt. Das Gutachten kann auch vom Her-

steller mitgeliefert werden. Für die Vorlage 

bei der entsprechenden Behörde (örtliches 

Straßenverkehrsamt oder Landesbehörde) 

darf das Gutachten nicht älter als 18 Monate 

sein. Ist die Ausnahmegenehmigung nach 

§ 70 StVZO erteilt, ist der nächste Schritt 

zwingend erforderlich!

2. Schritt: Erlaubnis nach § 29 StVO 
Die Erlaubnis nach § 29 StVO ist beim ört-

lichen Straßenverkehrsamt zu beantragen. 

Als Voraussetzung dafür wird die Ausnahme-

genehmigung gemäß § 70 StVZO (siehe 1. 

Schritt), die Unbedenklichkeitserklärung der 

Versicherung und eine Haftungserklärung 

erforderlich. Im Rahmen der Erlaubnis wird 

vor Ort geprüft, ob das Fahrzeug straßenbau-

lich und verkehrlich gesehen mit größeren als 

gesetzlich vorgeschriebenen Abmessungen 

oder Gewichten fahren kann. Die Anhörung 

kann unter Mitwirkung der örtlich zustän-

digen Straßenbaubehörde und der Polizei-

dienststelle erfolgen. Die Erlaubnis ist in der 

Regel für drei Jahre gültig und bei der Fahrt 

mitzuführen. Eine beglaubigte Kopie wird ak-

zeptiert. Je nach Ort und Bundesland besteht 

die Möglichkeit, die Ausnahmegenehmigung 

nach § 70 StVZO und die Erlaubnis nach § 

29 StVO mit einem Antrag genehmigen zu 

lassen.

Vereinfachtes Erlaubnisverfahren in eini-
gen Bundesländern
In den Ländern Niedersachsen, Hessen, 

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 

Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gibt es 

ein sogenanntes „Vereinfachtes Erlaubnis-

verfahren nach § 29 StVO“. Der große Vorteil 

liegt darin, dass alle Fahrzeuge eines Betrie-

bes, die einen bestimmten Rahmen der Ab-

messungen und Gewichte nicht überschrei-

ten, auf einer Sammelliste geführt werden 

können. Die Eintragung weiterer Fahrzeuge, 

Maschinen und Gerätekombinationen ist in 

Verbindung mit der Ausnahmegenehmigung 

gemäß § 70 StVZO und der Unbedenklich-

keitserklärung der Versicherung möglich. 

Einzelachslast 10,00 t

Einzelachslast angetrieben 11,50 t

Zulässiges Gesamtgewicht eines Zuges mit 4 Achsen,

z. B. Schlepper mit 2-achsigem Anhänger

36,00 t

Zulässiges Gesamtgewicht eines Zuges mit mehr als 4 Achsen, z. B. 

Schlepper mit 2 Anhängern oder mit Gleiskettenfahrzeugen

40,00 t

Tabelle 5: Maximale Gewichte nach § 34 der StVZO (Auszug)
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Eine verkehrliche oder straßenbauliche 

Überprüfung ist nicht notwendig, wenn der 

vorgegebene Abmessungs- und Gewichts-

rahmen eingehalten wird.

Folgende Vorgaben müssen die Fahrzeuge 

einhalten (Beispiel Niedersachsen):

 ■ Breite bis zu 3,50 m. Bei Arbeitsgeräten 

wird die Erlaubnis auf den Traktor über-

tragen.
 ■ Einzelfahrzeuglänge bis 13,20 m.
 ■ Achslast angetriebener Achsen von sfA 

bis 12,65 t

Au�agen
Eine Genehmigung ist immer mit entspre-

chenden Au�agen verbunden. Diese legt 

die örtliche Genehmigungsbehörde fest. 

Dadurch bedingt können die Au�agen von 

Region zu Region unterschiedlich ausfallen. 

Generell müssen die Fahrzeuge nach den ent-

sprechenden Richtlinien kenntlich gemacht 

werden. Neben Warntafeln gehört auch die 

passende Beleuchtung dazu. Auch die Siche-

rung von verkehrsgefährdenden Teilen ist 

eine Grundbedingung der Genehmigungen.  

Weitere mögliche Au�agen können sein:

 ■ Einsatz der gelben Rundumleuchte bei 

mehr als 3 m Transportbreite. 
 ■ Keine Benutzung von Autobahnen und 

Kraftfahrtstraßen. Die Befahrung von ge-

wichtsbeschränkten Straßen und Brücken 

kann untersagt werden. In besonders 

schwierigen Fällen kann die Befahrung 

nur für einzelne Straßen genehmigt 

werden.
 ■ Generell soll die Befahrung von Wirt-

schaftswegen bevorzugt und Innenstadt-

bereiche gemieden werden.
 ■ Die Fahrt auf öffentlichen Straßen kann 

nur zu besonderen Zeiten erlaubt werden.

 ■ Ein Begleitfahrzeug kann vorgeschrieben 

werden. Dies muss zumeist auch mit 

einer Rundumleuchte ausgestattet sein. 

Oftmals wird der Einsatz der Warnblink-

anlage zusätzlich vorgeschrieben.

Für Fahrzeuge, die noch größere Abmessun-

gen und Gewichte aufweisen, können weitere 

Au�agen wirksam werden wie z. B.: Wege 

gemäß Straßenkarte, Polizeibegleitung, zeit-

liche Begrenzungen der Erlaubnis auf Monate 

und höhere Gebühren.

Empfehlung 12 für die Erteilung von Aus-
nahmegenehmigungen nach § 70 StVZO
Im Mai 2014 (VKBl 2014, S. 503) wurde die 

Empfehlung 12 für lof Fahrzeuge einschließ-

lich Arbeitsgeräte veröffentlicht. Diese Emp-

fehlung begründet keinen Anspruch auf eine 

Ausnahmegenehmigung. Sie beinhaltet nur, 

dass für die beschriebenen Ausnahmen das 

Anhörverfahren nach § 70 StVZO allgemein 

durchgeführt und von den obersten Landes-

behörden abgestimmt worden ist.

Die Empfehlung 12 bezieht sich auf sfA, 

angehängte lof Arbeitsgeräte, lof Zugma-

schinen mit lof Anbaugeräten und sonstige 

lof Kraftfahrzeuge. Mit den Ausnahmen zur 

StVZO und FZV sind Au�agen und Bedingun-

gen verbunden. Die zuständigen Straßenver-

kehrsämter können entsprechende Auskünf-

te geben.

Ausnahmegenehmigungen von den Vor-
schriften der ehemaligen DDR  
Die Ausnahmegenehmigungen für Züge mit 

HW 60- und HW 80-Anhängern können 

unbefristet verlängert werden, sodass eine 

Zuglänge von 20,75 m möglich ist (BLFA-TK, 

146. Sitzung, 16. u. 17. September 2008).
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Bei einer Überbreite von mehr als 3,00 m oder einer Achslastüberschreitung von mehr als 11,5 t sind eine 

Ausnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO und eine Erlaubnis nach § 29 StVO erforderlich.

Erlaubnisliste gemäß § 29 StVO (Niedersachsen)
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5.7 Stützlasten und 
Verbindungseinrichtungen

§ 44 StVZO Die Stützlasten orientieren sich 

an den Schlepperleistungen, der bauart-

bedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH) 

der Traktoren und der Anhängekupplungs-

bauart. Die üblichen Anhängekupplungen 

(Bolzenkupplungen) der Traktoren können 

Stützlasten von 500 – 2.000 kg aufneh-

men. Sogenannte Untenanhängungen (u. a. 

Hitchanhängung, Piton-Fix, Kugelkopfkupp-

lung) sind für höhere Stützlasten geeignet. 

Die Kugelkopfkupplung K80 hat sich in den 

letzten Jahren besonders stark verbreitet. Bei 

fest angebauter Untenanhängung am Traktor 

können mit dieser Kupplung in der Regel 4,0 t 

Stützlast aufgenommen werden (Typenschil-

der und Eintragung in den Fahrzeugpapieren 

beachten). Nach § 44 Abs. 3 StVZO ist diese 

Stützlast aber bei Starrdeichselanhängern auf 

eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

40 km/h begrenzt. Werden diese Anhänger 

schneller als 40 km/h gefahren, können nur 

2,00 t Stützlast berücksichtigt werden. In 

Ausnahmefällen sind höhere Stützlasten 

möglich.

Die zulässige Stützlast ist in den Kfz-Papie-

ren oder an der Anhängekupplung zu 
nden. 

Auch die am Anhänger und in deren Betriebs-

erlaubnis vermerkten zulässigen Stützlasten 

sind zu berücksichtigen. Bei hohen Stützmas-

sen ist auf eine ausreichende Vorderachslast 

zu achten. Um eine ausreichende Lenkfähig-

keit zu erhalten, sind 20 % vom Leergewicht 

des Traktors vorgeschrieben (Merkblatt für 

lof Zugmaschinen mit SDAH, Punkt 6.3.2). 

Nach § 44 Abs. 3 der StVZO muss die Min-

deststützlast bei Starrdeichselanhängern mit 

einem zG von mehr als 3,5 t nicht weniger 

als vier Prozent des tatsächlichen Gesamtge-

wichts des Anhängers betragen, sie braucht 

jedoch nicht mehr als 500 kg zu betragen.

Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der 

letzten Achse eines Schleppers und dem 

Mittelpunkt der ersten Achse seines An-

> 1,80 m

§ StVZO Ausnahmen von der StVZO Au�agen und Bedingungen (Auszug)

§ 32 Abs. 1  

Nr. 1 und 2

bis zu einer Breite von 3,10 m 

bis zu einer Breite von 3,50 m

Kenntlichmachung nach Richtlinie

Nur bei sfA, Anbau- und angehängte  

Arbeitsgeräte, max. 40 km/h, 

§ 32 Abs. 3 

Nr. 1

Einzelfahrzeuglänge bis 15,00 m Kenntlichmachung nach Richtlinie  

Überprüfung Kurvenlaufverhalten

§ 32 Abs. 4 

Nr. 3

Zuglänge bis 20 m

Zuglänge bis 25 m

Zugmaschine mit 2 Anhängern  

sfA mit Anhänger

Überprüfung Kurvenlaufverhalten

§ 34 Abs. 4  

Nr. 1a bis 

1b

Einzelachslast bis 12 t bei sfA 

und Anhänger-Arbeitsmaschinen

(für Schleswig-Holstein besteht 

Anhörungsp�icht)

Bereifung muss eine Aufstands�äche von 

3.500 cm² pro Rad aufweisen

Tabelle 6: Mögliche Ausnahmen von der StVZO nach Empfehlung 12 zu § 70 
StVZO (Auszug)
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Verbindung lof Zugmaschine mit Starrdeichselanhänger
(Transportanhänger oder angehängtes Arbeitsgerät) 

Quelle: Uhlig, DLG, Dr. Fröba, KTBL

Bolzenkupplung
ISO 6489-2, DIN 11028
Form A: nichtselbsttätig
Form B u. C: selbsttätig
(B: glatter Bolzen,
C: balliger Bolzen)

Zugöse 40  
verstärkt
ISO 5692-2
DIN 11026

nichtselbsttätige
Bolzenkupplung
DIN 11025

Zugöse 40
für Knickdeichsel
DIN 11043

Zugöse 40
ISO 8755
DIN 74054-1/2

selbsttätige
Bolzenkupplung 50
ISO 3584
DIN 74051-2

Zugöse 50
ISO 1102
DIN 74053-1

Zughaken (Hitchhaken)
ISO 6489-1

Zugöse (Hitchring)
ISO 20019

Zugzapfen (Piton-Fixe)
ISO 6489-4

Kupplungskugel 50
ISO 1103
DIN 74058

Zugkugel- 
 kupplung 50

Kugelkopfkupplung 80
ISO 24347

Zugschale 80
ISO 24347

Zugpendel
ISO 6489-3

Zugöse
ISO 21244

selbsttätige
Bolzenkupplung 40
ISO 3584
DIN 74051-1

≤ 40 km/h; 4.000 kg
> 40 km/h; 2.000 kg

Arbeitsgerät 4.000 kg

≤ 40 km/h; 3.000 kg
> 40 km/h; 2.000 kg

Arbeitsgerät 3.000 kg

≤ 40 km/h; 3.000 kg
> 40 km/h; 2.000 kg

Arbeitsgerät 3.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

Maximale Stützlast

150 kg

350 bis 4.500 kg je 
nach Kategorie und 
Anwendungsfall*

Zugöse (Hitchring)
ISO 5692-1

*  Kategorie: Motornennleistungsklassen nach ISO 789-1 (0 bis 500 kW) 
Anwendungsfälle: lang, mittel, kurz (gibt an, wie weit das Zugpendel nach hinten heraussteht).
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hängers muss bei land- und forstwirtschaft-

lichen Zügen sowie bei Zügen, die aus einem 

Zugfahrzeug und Anhänger-Arbeitsmaschi-

nen bestehen, mindestens 2,50 m betragen. 

Dies gilt nicht für Züge, bei denen die zG des 

Zugfahrzeugs nicht mehr als 7,50 t oder des 

Anhängers nicht mehr als 3,50 t beträgt (§ 34 

Abs. 9 StVZO).

Ausführliche Hinweise zu diesem Thema 

sind im DLG Merkblatt 387 zu 
nden (siehe 

Literaturverzeichnis). Was bei Einsatz und 

Wartung der Kugelkopfkupplung 80 zu be-

achten ist beschreibt das DLG Merkblatt 448.

5.8 Anhängelast hinter  
 Zugmaschinen

§ 42 StVZO In der StVZO wird in der Er-

läuterung 21 zu § 42 ausgeführt, dass nach 

bisheriger Verfahrensweise für Traktoren 

in der Regel keine Angaben zur zulässigen 

Anhängelast in den Fahrzeugdokumenten 

gemacht werden, da davon auszugehen ist, 

dass sich die Anhängelast aus dem maximal 

zulässigen Gesamtgewicht des Zuges abzüg-

lich der Gesamtmasse des Traktors ergibt. 

Traktorenhersteller wählen die Anhänge-

vorrichtungen in der Regel so aus, dass eine 

Gesamtzugmasse von 40 t dargestellt werden 

kann. Neuerdings 
ndet man, vor allem bei 

den Traktoren, die eine EG-Typgenehmigung 

haben, Anhängelasten in den Fahrzeugpapie-

ren eingetragen. Auf den Typenschildern der 

Anhängekupplungen ist auch der D-Wert 

angegeben. Dieser Wert beschreibt die theo-

retische Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug 

und Anhänger und dient als Berechnungs-

grundlage für die zulässige Anhängelast. Der 

D-Wert bzw. die Anhängelast kann anhand 

einer Formel berechnet werden. Es gibt auch 

D-Wert-Tabellen, in denen die Anhänge-

lasten und nötigen D-Werte der Kupplung 

aufgelistet sind.

5.9 Anhängelast hinter  
 Heckanbaugeräten 

Heckanbaugeräte dürfen mit einer Anhänge-

kupplung ausgerüstet sein. Das Leergewicht 

eines Heckanbaugerätes darf höchstens 

400 kg betragen. Der Schwerpunkt des 

Anbaugerätes darf nicht weiter als 600 

mm von den Enden der unteren Lenker des 

Dreipunktanbaus oder von der Ackerschiene 

entfernt sein.

Das Mitführen von Anhängern hinter einer 

mit einer Behelfslade�äche versehenen Zug-

maschine ist nicht zulässig.

Die Stützlast bei der Bolzenkupplung beträgt in 
der Regel 2,00 t.

Die Kugelkopfkupplung kann relativ hohe Stütz-
lasten aufnehmen. Eine regelmäßige Überprü-
fung des Verschleißzustands ist zu empfehlen.
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Das Mitführen von Anhängern hinter An-

baugeräten ist nur vertretbar unter nach-

stehenden Voraussetzungen, die auf einem 

vom Gerätehersteller am Anbaugerät anzu-

bringenden Schild wie folgt angegeben sein 

müssen:

„Zur Beachtung“

 ■ Die Fahrgeschwindigkeit darf 25 km/h 

nicht überschreiten.
 ■ Der Anhänger muss eine Au�aufbremse 

oder eine Bremsanlage haben, die vom 

Führer des ziehenden Fahrzeugs betätigt 

werden kann.
 ■ Das Mitführen eines einachsigen An-

hängers am Anbaugerät ist nur zulässig, 

wenn die zG des Anhängers das Gewicht 

des ziehenden Fahrzeugs nicht.
 ■ Ein zweiachsiger Anhänger darf am 

Anbaugerät mitgeführt werden, wenn 

die zG des Anhängers nicht mehr als das 

1,25-Fache der zG des Zugfahrzeugs, 

jedoch höchstens 5,00 t beträgt (Merk-

blatt für Anbaugeräte; siehe Literaturver-

zeichnis).

5.10 Stützeinrichtung an  
 Anhängern  

§ 44 StVZO Einachsige Anhänger müssen 

eine der Höhe nach einstellbare Stützein-

richtung besitzen, wenn die Deichsellast 

am Kupplungspunkt – bei gleichmäßig auf 

dem Anhänger verteilter Last – mehr als 

50 kg beträgt (§ 44 Abs. 2 StVZO, s. Merk-

blatt über Starrdeichselanhänger; siehe 

Literaturverzeichnis).

5.11 Frontanbau

Der waagerechte Abstand zwischen dem 

am weitesten vorn be
ndlichen Teil von 

Frontanbaugeräten zum Mittelpunkt des 

Lenkrades darf nicht mehr als 3,5 m be-

tragen (Merkblatt für Anbaugeräte, siehe 

Literaturverzeichnis).

Bei Überschreitung des Vorbaumaßes muss durch geeignete Maßnahmen oder Assistenzsysteme, z. B. 

Kameratechnik, die auftretende Sichtfeldeinschränkung ausgeglichen werden.

3,50 m
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Wird dieses Maß in Einzelfällen überschrit-

ten, muss durch geeignete betriebliche 

Maßnahmen die an Hofausfahrten, Straßen-

einmündungen und -kreuzungen auftretende 

Sichtfeldeinschränkung gegebenenfalls 

ausgeglichen werden. Dies kann z. B. dadurch 

geschehen, dass eine Begleitperson dem 

Fahrzeugführer die für das sichere Führen er-

forderlichen Hinweise gibt oder eine Spiegel- 

oder Kameratechnik verwendet wird. Der 

Fahrer soll sich bezüglich der Sichtverhältnis-

se sicher fühlen.

Für die Sichtfeldausgleichung hat sich insbe-

sondere die Kameratechnik bewährt. Welche 

Anforderungen diese Technik erfüllen muss, 

ist in den „Empfehlungen für Kamera-Mo-

nitor-Systeme für Fahrzeuge mit einer 

Sichtfeldeinschränkung insbesondere auch 

durch Vorbaumaßüberschreitung von mehr 

als 3,50 m“ (VkBl, siehe Literaturverzeichnis) 

beschrieben.

5.12 Abmessungen der Ladung

§ 22 StVO Im Allgemeinen dürfen Fahrzeug 

und Ladung zusammen nicht höher als 4 m 

und nicht breiter als 2,55 m sein (§ 22 Abs. 2 

StVO).

Lof-Fahrzeuge dürfen, wenn sie mit land- 

oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen oder 

Arbeitsgeräten beladen sind, bis zu 3,00 m 

breit sein. Außerdem darf die Ladung höher 

als 4 m sein, wenn es sich um lof Erzeugnisse 

handelt. Diese Ausnahme gilt nicht für lof 

Fahrzeuge bei Fahrten auf Autobahnen und 

Kraftfahrstraßen ohne das Zusatzschild „Lof 

Verkehr frei“. Ebenso setzen die beschriebe-

nen Ausnahmen die Ausübung von landwirt-

schaftlichen Tätigkeiten voraus. So gelten 

diese Regelungen beispielsweise nicht für 

Strohhändler oder Fuhrunternehmer!

Die Länge des Zuges darf 18,75 m nicht über-

schreiten. Zug und Ladung dürfen jedoch 

Hinweis

Nach den Vorgaben der Verkehrs-

blatt-Empfehlung bietet die Deut-

sche-Landwirtschafts-Gesellschaft 

(DLG) eine zweistu
ge modulare 

Prüfung von Kamera-Monitor-Syste-

men an. Seit 2015 hat die DLG ent-

sprechende Systeme geprüft und mit 

dem Prüfzeichen („DLG-anerkannt“) 

ausgezeichnet. Die Prüfberichte und 

weitere Informationen sind unter 

www.dlg-test.de abrufbar.

Zur Ausgleichung der Sichtfeldeinschränkungen 
zerti�ziertes Vorbau-Kamera-Monitor-System 
(VKMS)
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maximal 20,75 m lang sein. Die Ladung darf 

bis zu 3,00 m nach hinten überstehen (bis 

100 km), wenn die Länge von 20,75 m für Zug 

samt Ladung dadurch nicht überschritten 

wird (§ 22 Abs. 4 StVO). Für den Arbeitsgerä-

tetransport auf einem Anhänger ist bei mehr 

als 3,00 m Ladungsbreite eine Ausnahmege-

nehmigung erforderlich.

5.13 Kennzeichnung der Ladung

§ 22 StVO Ragt das äußerste Ende der La-

dung mehr als 1 m über die Rückstrahler des 

Fahrzeugs nach hinten hinaus, ist sie kennt-

lich zu machen durch mindestens 
 ■ eine hellrote, nicht unter 30 cm x 30 cm 

große Fahne, die durch eine Querstange 

auseinandergehalten wird,
 ■ oder ein gleich großes, hellrotes Schild, 

das quer zur Fahrtrichtung pendelnd auf-

gehängt ist,
 ■ oder einen senkrecht angebrachten, 

hellroten zylindrischen Körper mit min-

destens 35 cm Durchmesser und 30 cm 

Höhe.

Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher 

als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht 

werden. Wenn nötig – während der Dun-

kelheit, bei Dämmerung oder wenn die 

Sichtverhältnisse es sonst erfordern –, ist 

mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an 

gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein 

roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm (§ 22 

Abs. 4 StVO).

Die Ladung von lof Erzeugnissen darf bis 3,00 m 
breit und über 4,00 m hoch (Unterführungen be-
achten) geladen sein. Die Sicht nach hinten kann 
verdeckt sein, Spiegeleinstellung beachten.

Bei einem lof Maschinentransport darf die 
Gesamtbreite der Ladung bis 3 m betragen. Die 
Höhe ist auf 4 m begrenzt.



44 | Beleuchtungseinrichtungen und Kenntlichmachung an lof Fahrzeugen

6 Beleuchtungseinrichtungen  
 und Kenntlichmachung an lof  
 Fahrzeugen

6.1 Beleuchtungseinrichtungen  
 am Traktor

§§ 50 und 51 StVZO Traktoren müssen mit 

zwei gleich stark nach vorn leuchtenden 

Scheinwerfern für weißes Licht ausgerüstet 

sein. 

Zur Kenntlichmachung der seitlichen Begren-

zung sind lof Zugmaschinen nach vorn mit 

zwei Begrenzungsleuchten auszurüsten.

Zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und 

Arbeitsstellen dürfen an Traktoren ein oder 

mehrere Arbeitsscheinwerfer angebracht 

sein. Sie dürfen jedoch nicht während der 

Fahrt benutzt und auch nur dann eingeschal-

tet werden, wenn sie andere Verkehrsteilneh-

mer nicht blenden (§ 52 Abs. 7 StVZO).

Die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung 

besteht aus

 ■ zwei nicht dreieckigen roten  

Rückstrahlern;  
 ■ zwei Schlussleuchten für rotes Licht;  
 ■ einer Kennzeichenleuchte – weiß, oft mit 

linker Schlussleuchte vereint – (§ 60 Abs. 

4 StVZO) 
 ■ und zwei Bremsleuchten für rotes Licht.

Bei Schleppern, die vor dem 1. Januar 1983 

erstmals in den Verkehr gekommen sind, 

dürfen Bremsleuchten auch gelbes Licht 

haben (§ 72 Abs. 1 StVZO). Traktoren müssen 

mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet 

sein. Bis zu einer Schlepperbreite von 1,60 

m und einer Länge von 4,00 m genügen 

Blinkleuchten für gelbes Licht an beiden 

Längsseiten.

Schlepper, die breiter als 1,60 m sind, müssen 

an der Vorderseite oder am vorderen Teil der 

beiden Längsseiten und an der Rückseite 

gelbe Blinkleuchten haben (§ 54 Abs. 4 Nr. 1 

StVZO).

Bei Schleppern, die vor dem 1. Januar 1970 in 

den Verkehr gekommen sind, dürfen die hin-

teren Blinkleuchten auch rotes Licht haben  

(§ 72 Abs. 1 StVZO). 

Auch lof Zugmaschinen müssen mit einer 

Warnblinkanlage ausgerüstet sein (§ 53a Abs. 

4 StVZO).

Kenntlichmachung nach der  
35. AusnahmeVO 
Nach der 35. AusnahmeVO zur StVZO (siehe 

Punkt 5.1) dürfen lof Zugmaschinen und ihre 

Anhänger bei der Ausrüstung mit Breit-

reifen, Doppelreifen oder Gleisketten bis zu 

3,00 m breit sein. Dabei ist die größere Breite 

kenntlich zu machen: Bei mehr als 2,75 m ist 

eine Kenntlichmachung nach vorn und nach 

hinten auf jeder Seite durch Park-Warntafeln 

nach § 51c StVZO oder Warntafeln nach DIN 

11030, Ausgabe September 1994, erforder-

lich (siehe auch Bild Seite 29). Diese müssen 

mit dem seitlichen Umriss des Fahrzeugs 
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abschließen. Abweichungen bis zu 100 mm 

nach innen sind zulässig. Bei Zügen, bei 

denen Zugmaschine und Anhänger breiter 

als 2,75 m sind, genügt eine Warntafel auf 

jeder Seite vorn an der Zugmaschine und eine 

Warntafel auf jeder Seite hinten am Anhän-

ger. Bei Zügen mit unterschiedlich breiten 

Fahrzeugen müssen am schmaleren Fahrzeug 

die Warntafeln entsprechend dem seitlichen 

Umriss des breitesten Fahrzeugs angebracht 

sein (§ 1 Abs. 2 StVZOAusnV 35).

Ragen die Reifen seitlich mehr als 400 mm 

über den äußersten Punkt der leuchten-

den Fläche der Begrenzungsleuchten oder 

Schlussleuchten hinaus, so sind während 

der Dunkelheit, bei Dämmerung oder wenn 

die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, 

zusätzliche Begrenzungsleuchten und/oder 

Schlussleuchten sowie jeweils Rückstrahler 

erforderlich, die nicht mehr als 400 mm von 

der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses 

entfernt sein dürfen. Diese Beleuchtungsein-

richtungen dürfen klappbar oder abnehmbar 

sein (§ 1 Abs. 3 StVZOAusnV 35).

Warntafeln nach VO (EU) 
167/2013

Lof Fahrzeuge (Klassen T, C, R, S) die 

nach VO (EU) 167/2013 typgenehmigt 

sind, benötigen Warntafeln schon ab 

einer Fahrzeugbreite von mehr als 

2,55 m. Auch bei der Beleuchtung 

gibt es zwischen den EU-Vorschrif-

ten und deutschen Vorgaben weitere 

Unterschiede.

Wichtig: Fahrzeuge die eine EU-Typ-

genehmigung haben, erfüllen die 

nationalen Vorgaben!

Die 35. AusnahmeVO gilt auch für Anhänger. Ab 
einer Fahrzeugbreite von 2,75 m sind Warntafeln 
P�icht. Hat der Anhänger eine EU-Typgeneh-
migung sind Warntafeln schon ab 2,55 m Breite 
vorgeschrieben.

Verdeckte Scheinwerfer werden oben am 
Schlepperdach oder am Arbeitsgerät wiederholt. 
Es darf nur ein Scheinwerferpaar eingeschaltet 
sein und auch die Geschwindigkeit von 30 km/h 
ist einzuhalten (§ 50 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Auch 
verdeckte Begrenzungs- und Blinkleuchten sind 
zu wiederholen.

Arbeitsscheinwerfer nur auf dem Feld einsetzen. 
Andere Verkehrsteilnehmer dürfen nicht geblen-
det werden.
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6.2  Beleuchtungseinrichtungen  
 an Anhängern

§ 53 StVZO Zur rückwärtigen Sicherung der 

Transportanhänger sind erforderlich:

 ■ zwei dreieckige rote Rückstrahler, Sei-

tenlänge mindestens 150 mm, Spitze des 

Dreiecks nach oben und höchster Punkt 

der leuchtenden Fläche nicht mehr als 

900 mm von der Fahrbahn entfernt  

(§ 53 Abs. 4 StVZO);   
 ■ zwei Schlussleuchten für rotes Licht, 

niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche 

nicht tiefer als 350 mm, höchster Punkt 

nicht höher als 1.500 mm über der Fahr-

bahn (§ 53 Abs. 1 StVZO);
 ■ zwei Bremsleuchten für rotes Licht, 

niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche 

nicht tiefer als 350 mm und höchster 

Punkt nicht höher als 1.500 mm über der 

Fahrbahn (§ 53 Abs. 2 StVZO);
 ■ Kennzeichenbeleuchtung nach § 12 Abs. 

7 FZV.

 

 

Die rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen 

an Anhängern dürfen mit dem äußersten 

Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 

400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeug-

umrisses entfernt sein (§ 53 Abs. 1 StVZO).

Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzei-
gern ausgerüstet sein. Diese Blinkleuchten 

brauchen beim Mitführen von zwei An-

hängern nur am Ende des Zuges – also am 

zweiten Anhänger – angebracht zu sein; 

dies gilt nur bis zu einer Geschwindigkeit 

von 25 km/h. Werden zwei Anhänger mit 

einer höheren Geschwindigkeit als 25 km/h 

(zulassungsp�ichtig) mitgeführt, muss jeder 

Anhänger Blinkleuchten haben (§ 54 Abs. 4 

StVZO).

Rückstrahler

a = höchstens 400  mm
b = höchstens 1.200 mm*
c = höchstens 1.500 mm*
d = mindestens 350 mm 

e = höchstens 900 mm*
f = mindestens 350 mm
g = höchstens 1.900 mm*

* Ausnahmen möglich

Beleuchtungseinrichtungen an Ackerschleppern

b c d eg f

a aBlinkleuchten
Begrenzungs- 

leuchten

RückansichtVorderansicht

Schluss-/Brems-
leuchten
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Die Warnblinkanlage muss auch am Anhän-

ger wirksam sein.

Bei Anhängern in lof Betrieben dürfen 

Schlussleuchten, Bremsleuchten und hintere 

Fahrtrichtungsanzeiger sowie die Beleuch-

tungseinrichtungen für amtliche Kennzei-

chen auf einem abnehmbaren Leuchtenträger 

angebracht sein (§ 49a Abs. 9 StVZO). Der 

Leuchtenträger darf zwei zusätzliche nicht 

dreieckige Rückstrahler tragen (§ 53 Abs. 7a 

StVZO).

Ragt der äußerste Punkt des Fahrzeugum-

risses eines Anhängers mehr als 400 mm 

über den äußersten Punkt der leuchtenden 

Fläche der Begrenzungsleuchten des Zug-

fahrzeugs hinaus, sind an der Vorderseite 

des Anhängers zwei Begrenzungsleuch-

ten erforderlich. Der niedrigste Punkt der 

leuchtenden Fläche dieser Begrenzungs-

leuchten darf nicht weniger als 350 mm und 

der höchste Punkt nicht mehr als 1.500 mm 

(Ausnahme: bis 2.100 mm) über der Fahrbahn 

liegen. Außerdem darf bei lof Anhängern der 

äußerste Punkt der leuchtenden Fläche nicht 

mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des 

Das Wiederholen der Beleuchtungseinrichtung 
oben an der Heckklappe führt zu mehr Sicherheit. 
Insbesondere bei Abbiegevorgängen können 
nachfolgende Fahrzeuge das Blinken schon von 
Weitem erkennen, auch wenn Pkw direkt hinter 
dem Anhänger fahren und die untere Beleuch-
tung dadurch verdeckt ist.

Die dreieckige rot re�ektierende Warntafel für 
langsame Kfz und Anhänger ist zulässig, aber 
keine P�icht (§ 53 Abs. 10 StVZO).

Beleuchtung nach VO (EU) 
167/2013

Die Vorgaben für lof Anhänger und lof 

Arbeitsgeräte sind in einigen Punkten 

abweichend von den deutschen An-

forderungen. Nach VO (EU) 167/2013 

sind z. B. erforderlich:
 ■ Zwei weiße, nicht dreieckige 

vordere Rückstrahler
 ■ Ab einer Breite von 1,60 m Be-

grenzungsleuchten nach vorne 

bei Fahrzeugen mit einer bbH von 

mehr als 40 km/h.

Wichtig: Fahrzeuge die eine EU-Typ-

genehmigung haben, erfüllen auch 

die nationalen Vorgaben!
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Anhängerumrisses entfernt sein (§ 51 Abs. 2 

u. 3 StVZO).

Stalldungstreuer, Ladewagen, Silowagen, 

Gülletankwagen und Düngerstreuer sind 

im Sinne der StVZO keine Arbeitsgeräte, 

sondern spezielle Anhänger und müssen wie 

Anhänger beleuchtet sein.

6.3 Beleuchtungseinrichtungen  
 an angehängten  
 Arbeitsgeräten

§ 53 StVZO Alle am Schlepper angehängten 

Arbeitsgeräte unterliegen den gleichen Be-

triebsvorschriften wie die Transportanhänger. 

Das bedeutet, dass sie auch wie Anhänger zu 

beleuchten sind. Allerdings dürfen anstelle 

der für Anhänger vorgeschriebenen Dreieck-

rückstrahler auch zwei nicht dreieckige, rote 

Rückstrahler angebracht werden. Nach VO 

(EU) 167/2013 sind allerdings nur dreieckige 

Rückstrahler bei angehängten lof Arbeits-

geräten zulässig. Rückstrahler an Bodenbe-

arbeitungsgeräten dürfen abnehmbar sein  

(§ 53 Abs. 7b StVZO).

Blinkleuchten (Fahrtrichtungsanzeiger) sind 

an angehängten lof Arbeitsgeräten nicht 

erforderlich, sofern die Blinkleuchten des 

ziehenden Fahrzeugs durch das Arbeitsgerät 

nicht verdeckt werden (§ 54 Abs. 5 StVZO). 

Wenn jedoch an den verwendeten Leuchten-

trägern, die auch bei angehängten Arbeits-

geräten aus zwei Einheiten bestehen dürfen, 

Blinkleuchten vorhanden sind, müssen sie 

auch funktionsfähig sein (§ 49a und § 54 Abs. 

6 StVZO).

Wenn die Blinkleuchten des Schleppers 

durch ein angehängtes Arbeitsgerät ver-

deckt werden, müssen sie hinten an dem 

angehängten Arbeitsgerät wiederholt werden 

Beleuchtungseinrichtungen an Anhängern
Kombinierte Schluss-Brems-Blink-Kennzeichen-Leuchte

*) Ausnahmen möglich.

kombinierte
Schluss-Brems-Blink-
Kennzeichen-Leuchte

Rückstrahler

höchstens
1.500 mm*)

höchstens
900 mm

max. 400 mm max. 400 mm

mindestens
350 mm

25
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Die Beleuchtungseinrichtungen dürfen zur Kenntlichmachung von Arbeitsgeräten auf die Warntafeln auf-

gebracht werden. Warntafeln weisen auch auf verkehrsgefährdende Bauteile hin.

Angehängte Arbeitsgeräte sind wie Transportanhänger kenntlich zu machen. Auch hier dienen die Warn-

tafeln zusätzlich zur Absicherung der verkehrsgefährdenden Teile.

Frontanbaugerät mit seitlicher Kenntlichmachung und Beleuch-
tung.

Kenntlichmachung eines 
Siloblockschneiders – verkehrs-
gefährdendes Bauteil – mit 
abnehmbarem Leuchtenträger.
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(Merkblatt über die Beleuchtung von land- 

und forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, 

Anbaugeräten und Transportanhängern 

des Bundesministers für Verkehr; siehe 

Literaturverzeichnis).

Grundsätzlich gilt, dass die lichttechnischen 

Einrichtungen an Kfz und ihren Anhängern 

vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie 

ständig betriebsfertig sein müssen (§ 49a 

Abs. 1 StVZO).

6.4 Beleuchtungseinrichtungen  
 an Anbaugeräten

§ 53b StVZO Anbaugeräte für den Front- und 

Heckanbau, die seitlich mehr als 400 mm 

über den äußersten Punkt der leuchtenden 

Flächen der Begrenzungs- oder der Schluss-

leuchten des Fahrzeugs hinausragen, müssen 

nach vorn mit zwei Warntafeln sowie zwei 

Begrenzungsleuchten und nach hinten mit 

zwei Warntafeln, zwei roten Schlussleuchten 

und zwei roten Rückstrahlern ausgerüstet 

sein. Es sind Parkwarntafeln, Warntafeln 

bzw. -folien nach DIN 11030, Ausgabe Sep-

tember 1994, zulässig (siehe Punkt 6.7 und 

6.8). Die Warntafeln müssen innerhalb 100 

mm von der Außenkante angebracht sein. Die 

Warntafeln, deren Streifen nach außen und 

nach unten verlaufen müssen, müssen stän-

dig am Anbaugerät vorhanden sein, brauchen 

aber nicht fest angebracht zu sein.

Anbaugeräte, deren äußerstes Ende 

mehr als 1.000 mm über die Schlussleuch-

ten des Fahrzeugs nach hinten hinausragt, 

müssen mit einer Parkwarntafel, Warntafel 

oder einer Tafel nach DIN 11030, einer roten 

Schlussleuchte und einem roten Rückstrahler 

ausgerüstet sein. Diese müssen möglichst 

am äußersten Ende des Anbaugerätes und 

möglichst in der Fahrzeuglängsmittelebene 

angebracht sein.

Abnehmbare Leuchtenträger bestehen 

aus einer rechten, einer linken und einer 

mittleren Einheit. Die Halterungen für die 

Leuchtenträger müssen so beschaffen sein, 

Auch zur Kenntlichmachung nach vorne sind zu-
sätzliche Begrenzungsleuchten vorgeschrieben.

Beleuchtungseinrichtungen an Anbaugeräten. 
Die Warntafeln sind für die Kenntlichmachung 
und Absicherung verkehrsgefährdender Teile 
erforderlich.
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dass eine unsachgemäße Anbringung nicht 

möglich ist (§ 49a Abs. 10 StVZO).

Schlussleuchten und Rückstrahler dürfen 

außerhalb der Zeit, in der Beleuchtung nötig 

ist, abgenommen sein. Sie müssen aber 

ständig im oder am Fahrzeug (Schlepper) 

mitgeführt werden, um bei Bedarf zur Ver-

fügung zu stehen. Brems- und Blinkleuchten 

müssen dagegen auch am Tage am Anbau-

gerät vorhanden sein, wenn die am Schlepper 

be
ndlichen durch das Anbaugerät verdeckt 

sind (§ 53b StVZO).

Die Maße zum Anbau der Beleuchtungs-

einrichtungen sind die gleichen, wie die für 

Anhänger und angehängte Arbeitsgeräte.

Die Vorschriften über die Anbauhöhen der 

Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten und 

Rückstrahler sind seit 1. Januar 1990 (in den 

neuen Ländern teilweise erst seit 1. Juli 1994) 

auf die von diesem Tage an erstmals in den 

Verkehr kommenden Anbaugeräte anzu-

wenden. Für Anbaugeräte, die davor erstmals 

in den Verkehr gekommen sind, gelten die 

bisherigen Vorschriften über die Anbauhöhen 

nach § 53b Abs. 1 StVZO in der vor dem 1. 

Juli 1988 geltenden Fassung der StVZO (§ 72 

Abs. 1 StVZO).

6.5 Beleuchtungseinrichtungen  
 an selbstfahrenden  
 Arbeitsmaschinen

Hierfür gelten im Grundsatz die gleichen 

Beleuchtungsvorschriften wie für Acker-

schlepper. Allerdings lassen sich – wegen 

der unterschiedlichen Bauart der Arbeits-

maschinen – die Abmessungen, die für den 

Anbringungsort festgelegt sind, nicht in allen 

Fällen einhalten. So kann es z. B. vorkommen, 

dass die Beleuchtungseinrichtungen keinen 

gleichen Abstand von der Fahrzeuglängsmit-

telebene haben oder die Rückstrahler höher 

als 900 mm über der Fahrbahn angebracht 

sind. Hier werden Ausnahmen zugestanden.

In keinem Fall darf jedoch der äußerste 

Punkt der leuchtenden Fläche der Begren-

zungsleuchten, der Schlussleuchten und der 

Rückstrahler mehr als 400 mm von der brei-

testen Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt 

sein (§ 51 Abs. 1 und § 53 Abs. 1 StVZO).

An sfA, wie z. B. Mähdreschern usw., dürfen 

zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und 

SfA – Rübenroder – front- und heckseitige Beleuchtung und Kenntlichmachung. Heckseitige Markierung – 

schwenkt aus. Sicht nach hinten wird durch ein Kamerasystem unterstützt.



Arbeitsstellen ein oder mehrere Arbeits-

scheinwerfer angebracht sein. Diese Arbeits-

scheinwerfer dürfen jedoch nicht während 

der Fahrt benutzt und auch nur dann einge-

schaltet werden, wenn sie andere Verkehrs-

teilnehmer nicht blenden (§ 52 Abs. 7 StVZO).

6.6 Beleuchtungseinrichtungen  
 an Einachsschleppern

Hier ist zu unterscheiden, ob

 ■ der Einachsschlepper von einem Fuß-
gänger an Holmen geführt,

 ■ von einer Sitzkarre oder
 ■ von einem Anhänger aus gefahren wird.

Einachsschlepper, die von Fußgängern an 

Holmen geführt werden, brauchen bei 

Dunkelheit – oder wenn es die Witterung 

erfordert – mindestens eine einfache Leuchte 

mit weißem Licht, die an der linken Seite so 

anzubringen oder von Hand mitzuführen 

ist, dass ihr Licht für entgegenkommende 

und überholende Verkehrsteilnehmer gut 

sichtbar ist (§ 50 Abs. 2 StVZO und § 17 Abs. 

5 StVZO).

Einachsschlepper, die von einer Sitzkarre 

oder einem Anhänger ausgefahren werden, 

müssen 

 ■ bis zu einer Breite von 1.000 mm mit 

einem Scheinwerfer, 
 ■ über einer Breite von 1.000 mm mit zwei 

Scheinwerfern  

ausgerüstet sein, die beim Mitführen eines 

einachsigen Anhängers an diesem befestigt 

sein können (§ 50 Abs. 2 StVZO).

Für die rückwärtige Sicherung müssen alle 

Einachsschlepper (nur das Grundgerät) mit 

zwei nicht dreieckigen Rückstrahlern aus-

gestattet sein. Blink-, Schluss- und Brems-

leuchten sind nicht erforderlich (§ 53 Abs. 6 

und § 54 Abs. 5 StVZO). Wird der Einachs-

schlepper von einer einspurigen Sitzkarre 

aus gefahren, müssen an dieser jedoch ein 

dreieckiger Rückstrahler und eine Schluss-

leuchte angebracht sein (§ 53 Abs. 6 StVZO). 

Blinkleuchten (Fahrtrichtungsanzeiger) sind 

für eine Sitzkarre nicht erforderlich (§ 54 Abs. 

5 Nr. 5 StVZO).

Beleuchtungseinrichtungen an Einachsschlepper 
mit einachsigem Anhänger.

Kenntlichmachung einer sfA - hier Feldhäcksler.
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Wird der Einachsschlepper von einem ein-

achsigen Anhänger aus gefahren, sind an der 

Rückseite des Anhängers erforderlich:

 ■ zwei Blinkleuchten  

(§ 54 Abs. 4 Nr. 3 StVZO),
 ■ zwei Schlussleuchten für rotes Licht  

(§ 53 Abs. 6 StVZO) und 
 ■ zwei Dreieckrückstrahler  

(§ 53 Abs. 6 StVZO).

6.7 Seitliche Kenntlichmachung

§ 51a StVZO Kraftfahrzeuge mit einer Länge 

von mehr als 6 m – auch Schlepper mit An-

baugerät sowie alle Anhänger, die ab 1. Janu-

ar 1981 im früheren Bundesgebiet und ab 1. 

Januar 1991 in den neuen Ländern erstmals 

in den Verkehr gekommen sind –, müssen an 

den Längsseiten mit nach der Seite wirken-

den gelben, nicht dreieckigen Rückstrah-
lern ausgerüstet sein.

Die seitlichen Rückstrahler müssen fest 

angebracht sein. Wenn die Bauart des Fahr-

zeugs eine dauernde feste Anbringung nicht 

zulässt, dürfen die seitlichen Rückstrahler 

abnehmbar sein. Auch an land- oder forst-

wirtschaftlichen Bodenbearbeitungsgerä-

ten, die hinter Kraftfahrzeugen mitgeführt 

werden, dürfen die seitlichen Rückstrahler 

abnehmbar sein (§ 51a Abs. 2 StVZO).

Konturmarkierung 

§ 53 StVZO Bei Konturmarkierungen handelt 

es sich um Markierungen aus re�ektieren-

den Folien, welche die Funktion haben, eine 

Fahrzeugkontur vorrangig bei Nacht kont-

rastreich abzuzeichnen. Für lof Fahrzeuge 

besteht keine P�icht, Konturmarkierungen 

zu verwenden. Es ist jedoch empfehlenswert, 

an Fahrzeugen über 6,00 m Länge Kontur-

markierungen anzubringen, da durch diese 

die Wahrnehmbarkeit der Fahrzeuge erhöht 

wird, was zu einer verbesserten Verkehrs-

sicherheit beiträgt. Es ist darauf zu achten, 

dass an den Seiten von Fahrzeugen die 

Farben gelb oder weiß und nach hinten gelb 

oder rot verwendet werden (§ 53 Abs. 10  

Nr. 3).

Nachträglich angebrachte Konturmarkierung 
an einem Anhänger. Keine Vorschrift, aber eine 
sinnvolle Empfehlung für eine verbesserte Ver-
kehrssicherheit.

Seitenmarkierung nach VO (EU) 
167/2013

Lof Fahrzeuge die nach VO (EU) 

167/2013 typgenehmigt sind, benöti-

gen bereits ab 4,60 m Fahrzeuglänge 

seitliche Rückstrahler. Lof Anhänger 

mit mehr als 3,5 t zG und Zugmaschi-

nen benötigen dann auch zusätzlich 

seitliche Markierungsleuchten. Die 

Anzahl und jeweiligen Abstände sind 

der Verordnung zu entnehmen.
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Retrore�ektierende gelbe Streifen möglich; z. B. können 50 cm lange Streifen  
in 25 cm Abständen aufgebracht werden.

mittleres Drittel mittleres Drittel

Seitliche Kenntlichmachung von Fahrzeugen

max. 3 m

mind. 6 m Fahrzeuglänge mind. 6 m Fahrzeuglänge

max. 3 m max. 3 m max. 3 m

x

x = max. 900 mm (in Ausnahmefällen max. 1.500 mm)

max. 

1 m

max. 

1 m

Seitliche Kenntlichmachung mit Anbaugeräten bei mehr als 6 m Länge.
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6.8 Warntafeln

Zur Kenntlichmachung der landwirtschaft-

lichen Fahrzeuge sind nach den entsprechen-

den Vorschriften Warntafeln vorgesehen. Es 

sind Parkwarntafeln, Warntafeln bzw. -folien 

gemäß der DIN 11030, Ausgabe September 

1994 zu verwenden. Bei der Anbringung der 

Warntafeln ist auf die richtige Ausrichtung 

zu achten. Das kleine rote Dreieck zeigt nach 

oben und zu der jeweiligen Seite.

a

b

100

200
45°

Warntafel a b
Anzahl je 
Warnfolie 

Wirkrichtung

Form A 423 423 2

Form R 1 282 423 2

Form R 2 423 282

Form L 1 141 846 2

Form L 2 846 141

Form K 1 141 423 4

Form K 2 423 141

Tabelle 7: Maße Park-Warntafeln, Warntafeln bzw. und –folien gemäß 
DIN11030, Sept. 1994

Bei Arbeitsgeräten mit einer Breite von 1.200 mm bis 1.700 mm sind zwei Warntafeln der 

Form K 1 bzw. K 2 ausreichend.

Für Geräte mit einer Breite bis 1.200 mm ist eine Warntafel der Form A ausreichend. 

Die Verordnung (EU) 167/2013 hat teilweise andere Rahmenbedingungen.

So nicht! Warntafeln und Beleuchtung müssen 
sauber sein! Gegebenenfalls ist eine mehrmalige 
Reinigung in der Einsatzzeit erforderlich.
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6.9 Rundumleuchte

§ 52 StVZO Nach § 52 Abs. 4 StVZO dürfen 

nur Fahrzeuge mit ungewöhnlicher Breite 

und Länge oder mit ungewöhnlich breiter 

oder langer Ladung mit einer gelben Rund-

umleuchte ausgerüstet sein. Das bedeutet, 

solange die gesetzlichen Vorgaben bei den 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingehalten 

werden, darf keine Rundumleuchte ein-

gesetzt werden. Der Einsatz einer Rundum-

leuchte wird zumeist in Verbindung mit einer 

Ausnahmegenehmigung zum Befahren von 

Straßen mit übergroßen Maschinen erteilt 

(siehe Punkt 5.6). Für Rundumleuchten, die 

dauerhaft am Schlepper verbleiben sollen, 

muss nach § 70 StVZO eine Ausnahmegeneh-

migung beantragt werden. Da sich durch die 

feste Rundumleuchte in der Regel die Höhe 

des Fahrzeugs ändert, besteht nach § 15 der 

FZV weiterhin eine Mitteilungsp�icht über 

die erhöhten Fahrzeugabmessungen.

Neben den beschriebenen Vorgaben ist das 

gelbe Blinklicht nach § 38 Abs. 3 der StVO 

weiterhin nur zulässig, um auf Arbeits- oder 

Unfallstellen oder vor ungewöhnlich langsam 

fahrenden Fahrzeugen zu warnen.

Rundumleuchten, die der europäische 

Richtlinie ECE-R65 entsprechen, sind mit 

dem Prüfzeichen E1 auf dem Typenschild 

gekennzeichnet und erfüllen die deutschen 

Vorgaben.

Nach der Verordnung (EU) 167/2013 können Signaltafeln auch mit der Beleuchtung kombiniert werden, 
wenn bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden; hier im Bild Warntafel mit rechtsseitiger Aus-
richtung.

Anmerkung!

Das Einschalten der Rundumleuchte 

sollte genau überlegt sein, damit die-

ses Gefahrenzeichen seine Wirkung 

behält und nicht seine Bedeutung 

durch überzogenen Einsatz verliert!



6.10 Kenntlichmachung  
 überbreiter und überlanger  
 Fahrzeuge und Ladung

Nach der Richtlinie für die Kenntlichmachung 

überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge 

sowie bestimmter hinausragender Ladungen 

(VKBL 2015, S. 294; siehe Literaturverzeich-

nis) sind grundsätzlich folgende Punkte zu 

beachten (Auszug):

 ■ Bei einer Breite des Fahrzeugs (ohne oder 

mit Ladung) von mehr als 2,75 m oder 

seitlichem Ladungsüberstand von mehr 

als 0,2 m über die äußere seitliche Be-

grenzung des Fahrzeugs ist eine Kennt-

lichmachung nach vorne und hinten 

erforderlich.

 ■ Bei einer Fahrzeugbreite von mehr als 

2,75 m bis 3,00 m (ohne oder mit Ladung) 

ist eine Kenntlichmachung mit bau-

artgenehmigten Park-Warntafeln oder 

Folienbeläge (z. B. Breite 141 mm, Länge 

mind. 423 mm) möglichst an den seitli-

chen Fahrzeugaußenkanten anzubringen. 

Die Kenntlichmachung muss beidseitig 

jeweils nach vorn und hinten erfolgen.
 ■ Der maximale Ladungsüberstand ist 

hinten mittels bauartgenehmigter Park-

Warntafeln oder Folienbeläge (Breite 

141 mm, Länge mind. 423 mm) zu kenn-

zeichnen. Ebenso kann die Kennzeich-

nung nach den Vorgaben von § 22 StVO 

erfolgen (siehe Punkt 5.13).

Für den Einsatz der Rundumleuchte wird eine Genehmigung benötigt. Abnehmbare Rundumleuchten sind 
zu bevorzugen. Fest angebaute Leuchten benötigen eine Ausnahmegenehmigung.
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7 Sicherungs- und      
 Warneinrichtungen

§ 53a StVZO Mehrspurige Fahrzeuge, also 

auch Ackerschlepper und ihre Anhänger, die 

mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet 

sein müssen, müssen zusätzlich eine Warn-

blinkanlage haben (§ 53a Abs. 4 StVZO). Auf 

lof Zugmaschinen und sfA muss ein Warn-
dreieck – nach amtlich genehmigter Bauart 

– mitgeführt werden, eine tragbare Warn-

leuchte dagegen nicht (§ 53a Abs. 2 StVZO). 

Seit dem 1. Juli 2014besteht die P�icht zum 

Mitführen einer Warnweste auf Zugmaschi-

nen (§ 53a Abs. 3StVZO).

Ein vorübergehend auf einer öffentlichen 

Straße abgestellter Anhänger muss abgesi-

chert werden. Dies kann durch ein Warndrei-

eck erfolgen, das in ausreichender Entfer-

nung vom Anhänger aufgestellt wird. Für die 

Weiterfahrt sollte jedoch ein zusätzliches 

Warndreieck auf dem Schlepper vorhanden 

sein, da Mitführp�icht besteht.

Nach § 35h Abs. 3 StVZO brauchen Zug- oder 

Arbeitsmaschinen in lof Betrieben keine Ver-
bandskästen mitzuführen. Trotzdem sollte 

man nicht darauf verzichten, da beim Um-

gang mit Maschinen sehr schnell Verletzun-

gen entstehen können.

7.1  Verkehrsgefährdende  
 Fahrzeugteile

§ 30c StVZO Am Umriss der Fahrzeuge dür-

fen keine Teile so herausragen, dass sie den 

Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden  

(§ 30c Abs. 1 StVZ0). Bei Straßenfahrt müs-

sen beispielsweise Mähbalken an Schleppern 

und Streuwalzen an Stalldungstreuern abge-

Zur Absicherung eines liegen gebliebenen Anhän-
gers ist ein Warndreieck ausreichend.

Eine Warnweste muss seit dem 1. Juli 2014 auch 
auf Zugmaschinen mitgeführt werden.



Sicherungs- und Warneinrichtungen | 59

deckt sein. Rot-weiße Warntafeln weisen auf 

verkehrsgefährdende Fahrzeugteile hin.

Der „Beispielkatalog über die Absicherung 

verkehrsgefährdender Teile an Fahrzeugen 

der Land- oder Forstwirtschaft“ (siehe Lite-

raturverzeichnis) zeigt verschiedene Möglich-

keiten der Kenntlichmachung.

Im Merkblatt für Anbaugeräte (siehe Litera-

turverzeichnis) wird darauf hingewiesen, dass 

Teile, die in einer Höhe von mehr als 2,00 m 

über der Fahrbahn angebracht sind, nicht als 

verkehrsgefährdend gelten. Vor diesem Hin-

tergrund ist darauf zu achten, dass Frontlader 

und Frontladerwerkzeuge in entsprechender 

Höhe gefahren werden. Sonst ist eine Kennt-

lichmachung und Absicherung erforderlich. 

Damit es nicht zu Kollisionen mit Brücken, 

Leitungen etc. kommt, sollte die Höhe auf 

4,00 m begrenzt werden.

Abdeckvorrichtung für Universalstreuer (Festmist, 
Kompost, Klärschlamm).

Die verkehrsgefährdenden Teile sind an der Kurz-
scheibenegge mit Warntafeln kenntlich gemacht 
und mit Gittern abgedeckt worden.

Ohne Kenntlichmachung und Absicherung muss 
der Mindestabstand zwischen Fahrbahn und 
Unterkante Frontladerschwinge bzw. Arbeits-
werkzeug mindestens 2 m betragen.

Anmerkung!

Rad- oder Teleskoplader, die als sfA 

zugelassen sind, dürfen auf öffent-

lichen Verkehrswegen keine Güter 

(Strohballen, Silage, Erde, etc.) be-

fördern. Die meisten Hersteller von 

Frontladern geben keine Freigabe 

für den Transport von Gütern. Be-

dienungsanleitung des Herstellers 

beachten!

m
in

d
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Frontwerkzeuge in unterer Stellung sind kenntlich zu machen und verkehrsgefährdende Teile sind abzu-
decken.

So nicht erlaubt! Das Sichtfeld ist eingeschränkt (Vorbaumaß überschritten), keine Kenntlichmachung, 
keine Ladungssicherung, Achslasten berücksichtigen. Bedienungsanleitung Frontlader beachten!
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8 Technische Ausstattung der  
 lof Fahrzeuge

8.1 Bremsen an Schleppern

§ 41 StVZO Schlepper müssen zwei von-

einander unabhängige Bremsanlagen haben 

oder eine Bremsanlage mit zwei voneinander 

unabhängigen Bedienungsvorrichtungen, von 

denen jede auch dann wirken kann, wenn die 

andere versagt. Diese beiden Bremsanlagen 

sind in der Praxis als Betriebsbremse (Fuß-

bremse) und als Feststellbremse (Handbrem-

se) am Schlepper vorhanden. Die Bremsen 

müssen leicht nachstellbar sein oder eine 

selbsttätige Nachstelleinrichtung haben (§ 41 

Abs. 1 StVZO). Der Halter ist verp�ichtet, die 

Bremswirkung durch regelmäßige Wartung 

zu erhalten.

Bei unter Last schaltbaren stufenlosen 

Getrieben – u. a. als Variogetriebe geläu-


g – sollte der Traktor nicht ausschließlich 

über den Joystick abgebremst werden. Das 

Betriebsbremspedal ist zu betätigen, damit 

die Anhänger auch über die Druckluftbe-

schaffungsanlage vom Traktor abgebremst 

werden. Außerdem kann es bei diesen Ge-

trieben schon zu einer starken Verzögerung 

kommen, wenn nur der Fuß vom Fahrpedal 

genommen wird. Gegebenenfalls müssen am 

Getriebe entsprechende Einstellungen vorge-

nommen werden. Die Bedienungsanleitung 

des Schleppers sollte hierzu entsprechende 

Informationen aufweisen.

Betriebsbremsen (Fußbremsen) an Schlep-

pern, die zur Unterstützung des Lenkens als 

Einzelradbremsen ausgebildet sind, müssen 

auf öffentlichen Straßen so gekoppelt sein, 

dass eine gleichmäßige Bremswirkung ge-

währleistet ist (§ 41 Abs. 8 StVZO).

Die beiden Bremspedale dürfen nur auf dem 
Acker entriegelt sein.

Zweileitungs-Druckluftbremsen sind an lof Zügen 
mittlerweile Standard.
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Bei einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschinen 

genügt eine Bremse, und zwar die Betriebs-

bremse (§ 41 Abs. 2 StVZO).

8.2 Bremsen an Anhängern und  
 angehängten Arbeitsgeräten

§ 41 StVZO Luftbereifte land- oder forst-

wirtschaftliche Anhänger (Transportanhän-

ger und angehängte Arbeitsgeräte) müssen 

eine ausreichende, leicht nachstellbare oder 

sich selbsttätig nachstellende Bremsanlage 

haben. Sie besteht aus einer Betriebsbremse, 

mit der das Fahrzeug während der Fahrt ab-

gebremst und zum Stillstand gebracht wer-

den kann und einer Feststellbremse, die das 

stehende Fahrzeug am Wegrollen hindert, 

und einer Abreißbremse, die den Anhänger 

beim unbeabsichtigten Lösen vom Schlep-

per zum Stillstand bringt. Nach § 41 Abs. 9 

StVZO muss die Bremsanlage vom ziehenden 

Fahrzeug aus mit einer einzigen Betätigungs-

einrichtung (z. B. Fußbremspedal) abstufbar 

bedient werden können oder selbsttätig 

wirken (z. B. Au�aufbremse).

Die Feststellbremse, die mit der Betriebs-

bremse vereint sein kann, muss bei langsam 

Langsam durch Ortschaften fahren! Bei Ge-
fahrenbremsungen liegen die Anhaltewege auf 
trockener Fahrbahn bei Höchstgeschwindigkeiten 
zwischen 40 – 60 km/h je nach Reaktion und 
Bremsweg um die 30 m.

Au�aufbremse für Anhänger. Bodenfreiheit der 
Zuggabel mindestens 200 mm.

Bremsen nach VO (EU) 167/2013

Die Bremsvorschriften sind bei lof 

Fahrzeugen in einigen Punkten 

abweichend von den deutschen 

Anforderungen. Fahrzeuge, die eine 

EU-Typgenehmigung haben, erfüllen 

jedoch auch die nationalen Vorgaben!

Hinweis: 
Bei einer Zugkombination mit einer 

lof Zugmaschine, die EU-typgeneh-

migt ist und Anhängern mit Druck-

luftbremsanlage, die nach deutschen 

Bau- und Betriebsvorschriften 

genehmigt sind, kann es im Fahrbe-

trieb zu irritierenden Fahrsituationen 

kommen. Daher sollten die Bremsen 

an den Anhängern geprüft und auf 

das Zugfahrzeug eingestellt werden.
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fahrendem und stillstehendem Fahrzeug 

gefahrlos von außen betätigt werden können. 

Feststellbremsanlagen, die ausschließlich 

durch die Gewichtskraft der Zuggabel betä-

tigt werden, sind an Anhängern verboten.

Achtung: Bei abgestellten Anhängern immer 

die Feststellbremse und Unterlegkeile ver-

wenden. Auch Federspeicherbremsen kön-

nen sich mit der Zeit lösen (Druckluftverlust).

Seit dem 1. Juli 1994 gilt für erstmals in den 

Verkehr kommende Fahrzeuge (§ 72 Abs. 1 

StVZO): Au�aufbremsen sind nur bei Anhän-

gern zulässig mit einer zG von nicht mehr als 

 ■ 8,00 t und einer bbH von nicht mehr  

als 25 km/h,
 ■ 8,00 t und einer bbH von nicht mehr als 

40 km/h, wenn die Bremse auf alle Räder 

wirkt,
 ■ 3,50 t, wenn die Bremse auf alle Räder 

wirkt.

Hinter einem Schlepper ist das Mitführen 

von zwei Anhängern mit Au�aufbremsen 

zulässig, wenn beide Anhänger mit Ge-

schwindigkeitsschildern für eine Höchst-

geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h 

gekennzeichnet sind und der Zug mit einer 

Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h 

gefahren wird (§ 41 Abs. 10 StVZO).

Bei au�aufgebremsten mehrachsigen Anhän-

gern muss eine ausreichende Bodenfreiheit 

der Zuggabel vorhanden sein, da die Bremse 

anderenfalls beim unbeabsichtigten Lösen 

des Anhängers vom ziehenden Fahrzeug 

nicht wirksam werden kann. Die Sozialver-

sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau (SVLFG) fordert mindestens 200 

mm Bodenfreiheit für die Zuggabel.

Die Betriebsbremsanlage muss bei einem 

Anhänger, der mit mehr als 25 km/h bbH ge-

fahren wird, auf alle Räder wirken; bei einem 

Anhänger mit einer bbH bis zu 25 km/h 

braucht sie nur auf eine Achse zu wirken (§ 41 

Abs. 9 StVZO).

Anhänger mit Druckluft-Bremsanlagen und 

einer durch die Bauart bestimmten Höchst-

geschwindigkeit von mehr als 25 km/h 

müssen seit 1. Juni 1989 mit einer Zweilei-

tungs-Bremsanlage ausgerüstet sein. Bereits 

Bei Fahrtantritt ist der Hebel des Anhänger-
Bremskraftreglers in die dem Beladungszustand 
entsprechende Stellung zu bringen (Leer, ½ Last, 
Beladen). Sicherer lässt sich dies über lastabhän-
gige automatische Bremskraftregler (ALB) (Pfeil 
Bild unten) realisieren.



im Verkehr be
ndliche Anhänger im früheren 

Bundesgebiet waren umzurüsten oder auf 25 

km/h abzustufen (§ 41 Abs. 17 StVZO).

Für Fahrzeuge, die in den neuen Ländern vor 

dem 1. Januar 1991 zugelassen wurden, ist 

die Umrüstungsp�icht über den 31. Dezem-

ber 2009 hinaus verlängert worden. Damit 

dürfen Zugfahrzeuge weiterhin Anhänger mit 

Einleitungs-Bremsanlage bei Geschwindig-

keiten über 25 km/h mitführen. Klärung mit 

der zuständigen Straßenverkehrsbehörde!

Keine Bremse erforderlich
An einachsigen Anhängern und zweiach-

sigen Anhängern mit einem Achsabstand 

von weniger als 1,00 m oder angehängten 

Arbeitsgeräten ist eine eigene Bremse 

nicht erforderlich, wenn der Zug die für das 

ziehende Fahrzeug vorgeschriebene Brems-

verzögerung erreicht und die Achslast des 

Anhängers die Hälfte des Leergewichts des 

ziehenden Fahrzeugs, jedoch 0,75 t nicht 

übersteigt. Beträgt jedoch bei diesen Anhän-

gern die bbH nicht mehr als 30 km/h, so darf 

unter den vorgenannten Bedingungen die 

Achslast mehr als 0,75 t, aber nicht mehr als 

3,00 t betragen (§ 41 Abs. 11 StVZO).

Dieser Sachverhalt lässt sich mit einem Bei-

spiel verdeutlichen:
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Hinweis

Bei EU-typgenehmigten Starrdeich-

selanhängern und angehängten 

Arbeitsgeräten ist eine Bremse erst 

ab 3,5 t zulässigen Gesamtgewicht 

erforderlich. Die Stützlast wird dabei 

nicht berücksichtigt. Dadurch kann 

die ungebremste Anhängelast des 

Traktors überschritten werden.

1. Schlepper 5,00 t (Leergewicht)  

einachsiger Anhänger 2,70 t (Achslast) 

 Bremse erforderlich! (5,0 t Leergewicht Schlepper / 2 = 2,50 t < 2,70 t)

2. Schlepper 6,00 t (Leergewicht)  

einachsiger Anhänger  2,70 t (Achslast) 

 keine Bremse (6,0 t Leergewicht Schlepper / 2 = 3,0 > 2,7 t)

Bei angehängten Arbeitsgeräten muss ab 3 t 
Achslast eine Bremse vorhanden sein.

Unterlegkeile und Feststellbremse. 



Der Schlepper muss somit ausreichend di-
mensioniert sein! Wird beispielsweise die 

Achslast des Anhängers aufgrund von aufge-

nommener Ladung von 3,00 t überschritten, 

ist auf jeden Fall eine Bremse erforderlich!

Weiterhin ist an ungefederten land- oder 
forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen kei-

ne eigene Bremse erforderlich, wenn deren 

Leergewicht das Leergewicht des ziehenden 

Fahrzeugs nicht übersteigt, jedoch höchstens 

3,00 t erreicht. Dies gilt aber nur für die lof 

Arbeitsmaschinen hinter Zugmaschinen, die 

mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr 

als 8 km/h gefahren werden (§ 41 Abs. 13 

StVZO).  Dieser Sachverhalt lässt sich mit 

einem Beispiel verdeutlichen:

8.3 Unterlegkeile

Wenn das zulässige Gesamtgewicht eines 

Kraftfahrzeugs (Schlepper, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen usw.) – ausgenommen 

Gleiskettenfahrzeuge – mehr als 4,00 t 

beträgt, ist ein Unterlegkeil mitzuführen. 

Ebenso verhält es sich bei zweiachsigen An-

hängern und Arbeitsgeräten – ausgenommen 

Sattel- und Starrdeichselanhängern – mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 

als 750 kg. Drei- oder mehrachsige Fahrzeu-

ge, Sattelanhänger und Starrdeichselanhän-

ger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 

mehr als 750 kg müssen mit zwei Unterleg-

keilen ausgerüstet sein (§ 41 Abs. 14 StVZO). 

Letzteres gilt auch für einachsige und zwei-

achsige Arbeitsgeräte mit einem Achsabstand 

von weniger als 1,0 m und mit einem zu-

lässigen Gesamtgewicht von mehr als 0,75 t 

(Merkblatt für angehängte Arbeitsgeräte).

 

Unterlegkeile sind mitzuführen und müssen 

im oder am Fahrzeug leicht zugänglich mit 

Halterungen angebracht sein, die ein Ver-

lieren und Klappern ausschließen. Haken 

oder Ketten dürfen als Halterungen nicht 

verwendet werden (§ 41 Abs. 14 StVZO).
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1. Schlepper 3,00 t (Leergewicht) 

Beregnungsmaschine leer 2,80 t (Leergewicht) 

 keine Bremse bei 8 km/h (Wird schneller als 8 km/h gefahren, ist eine Bremse 

erforderlich!) 

2. Schlepper 3,00 t (Leergewicht) 

Beregnungsmaschine mit Wasser 3,40 t Gesamtgewicht 

 Bremse erforderlich, weil 3 t Leergewicht der Maschine überschritten ist und außer-

dem das Gewicht der Beregnungsmaschine größer ist als das Leergewicht des Schlep-

pers. Bei der 8 km/h-Regelung ist es erforderlich, dass das angehängte Arbeitsgerät am 

Heck mit einem 8 km/h-Geschwindigkeitsschild gekennzeichnet ist. Die 8 km/h-Re-

gelung ist nicht empfehlenswert, da in der Praxis diese Geschwindigkeit in den meisten 

Fällen nicht eingehalten wird.



8.4 Bereifung

§ 36 StVZO Da die Bereifung als vorgeschrie-

bener Teil des Fahrzeuges anzusehen ist, 

müssen in jedem Fall die zulässigen Berei-

fungsarten mit ihren entsprechenden Reifen-

größen in den Fahrzeugpapieren (siehe Punkt 

2.4) festgelegt sein. Das kann die Betriebs-

erlaubnis, die Zulassungsbescheinigung Teil I 

oder ein zusätzliches Beiblatt sein.

Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhän-

gern müssen am ganzen Umfang und auf der 

ganzen Breite der Lauf�äche mit Pro�lrillen 

versehen sein. Das Hauptpro
l muss am 

ganzen Umfang eine Pro
ltiefe von mindes-
tens 1,6 mm aufweisen. Als Hauptpro
l gel-

ten dabei die breiten Pro
lrillen im mittleren 

Bereich der Lauf�äche, der etwa ¾ der Lauf-

�ächenbreite einnimmt (§ 36 Abs. 2 StVZO). 

Die Vorgaben gelten auch für zulassungsfreie 

Anhänger in der Landwirtschaft.
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Die Reifen müssen eine Mindestpro�ltiefe von  
1,6 mm aufweisen.

Die Geschwindigkeit und Reifentragfähigkeit sind 
auf dem Reifen durch Zahlen und Buchstaben 
dargestellt. A8 (40 km/h) und B (50 km/h); 136 
(2.240 kg Tragfähigkeit). Entsprechende Tabellen 
stellen die Reifenhersteller zur Verfügung oder 
sind im Internet zu �nden. Gelenkte Achsen verbessern Kurvenlaufeigen-

schaften.

Abgefahrene Stollen von AS-Reifen vermindern 
die Traktion auf dem Acker. Häu�g schnelles 
Fahren auf der Straße und nicht optimaler Rei-
feninnendruckfördern den Abrieb.



8.4.1 Tragfähigkeit und Geschwindigkeit
Die Tragfähigkeit der Reifen ist abhängig 

von der Größe, der Bauart, der gefahrenen 

Höchstgeschwindigkeit und vom Reifenin-

nendruck. Anhand des Tragfähigkeits-Index 

(Load-Index) lässt sich die Tragkraft am 

Reifen erkennen. Auch die mögliche Höchst-

geschwindigkeit ist am Reifen zu 
nden. 

Mithilfe entsprechender Tabellen lassen sich 

dann die Werte ablesen (z. B. 165 A8 = 5.150 

kg Tragkraft bis 40 km/h). Die Eintragungen 

in den Fahrzeugpapieren sind zu beachten.

8.4.2 Bodenschonung mit angepasster  
 Bereifung und Reifendruckanlagen
Für den bodenschonenden Einsatz sind ein 

niedriger Reifeninnendruck und möglichst 

breite Reifen für eine große Aufstands�äche 

vorteilhaft. Mit Reifendruckregelanlagen 

lässt sich der Reifendruck für die Straßen-

fahrt oder die Feldarbeit optimal anpassen. 

Das schont die Reifen, spart Sprit und ist gut 

für den Boden. Reifendruckregelanlagen  

 

müssen in der Betriebserlaubnis vermerkt 

sein. Bis zu einer Breite von 3 m können Zug-

maschinen, Anhänger und Arbeitsmaschinen 

mit Breitreifen ohne eine Ausnahmegeneh-

migung gefahren werden (35. Ausnahme-

VO StVZO, siehe Punkt 5.1). Breite Reifen 

sind auch für die Straße als „schonend“ zu 

bewerten. 

8.4.3 Nachlaufachsen
Nachlaufachsen an Anhängern lenken bei 

Kurvenfahrten selbstständig nach und radie-

ren weniger. Die Betriebserlaubnis ist dahin-

gehend zu überprüfen, ob bei Rückwärtsfahrt 

oder Fahrt auf öffentlichen Straßen die Achse 

entsprechend gesperrt sein muss.

Bei zwangsgelenkten Achsen werden bei-

spielsweise mittels eines Gestänges die 

Lenkbewegungen vom Zugfahrzeug auf die 

lenkbare Anhängerachse übertragen. Ins-

besondere bei schweren Starrdeichselanhän-

gern ist diese Bauform weit verbreitet.
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Durch das Lenkgestänge werden die Ach-
sen bei schweren Tandem- und Trideman-
hängern zwangsgelenkt.



8.4.4 Doppelradsysteme
Bei der Nutzung von Doppelradsystemen ist 

darauf zu achten, dass diese entsprechend 

der Reifengröße und der Schlepperleistung 

zugeordnet sind. Bei relativ breiten Abmes-

sungen mit Doppel- oder Zwillingsbereifung 

kann der Hersteller die Geschwindigkeit 

aus technischer Sicht begrenzen. Bei mehr 

als 3,00 m Gesamtbreite ist eine Erlaubnis 

gemäß § 29 StVO beim Straßenverkehrs-

amt zu beantragen. Dazu benötigt man eine 

Ausnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO 

und eine Unbedenklichkeitserklärung der 

Versicherung.

8.4.5 Radabdeckungen
§ 36a StVZO Die Räder von Kfz mit einer bbH 

von mehr als 25 km/h und Anhängern, die 

mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr 

als 25 km/h gefahren werden, müssen mit 

ausreichenden Radabdeckungen ausgestattet 

sein. Bei Traktoren bis 40 km/h bbH müssen 

mindestens 2/3 der Reifenbreite abgedeckt 

sein. Über 40 km/h bbH kann dies auch aus-

reichend sein (Kommentar, Protokoll 169. 

FKT Sitzung 2005). Bei nicht ausreichender 

Radabdeckung, z. B. bei dem Einsatz von 

Doppelrädern, darf die Höchstgeschwindig-

keit von 25 km/h nicht überschritten werden. 

Auch bei lof Zugmaschinen und ihren Anhän-

gern nach der 35. AusnahmeVO (siehe Punkt 

5.1) müssen zusätzliche Radabdeckungen 

vorhanden sein, wenn die Zugmaschine oder 

der Zug mit einer Geschwindigkeit von mehr 

als 25 km/h gefahren wird.

8.5 Unterfahrschutz

§ 32b StVZO Anhänger mit einer bbH bis 

25 km/h und lof Zugmaschinen benötigen 

keinen hinteren Unterfahrschutz. Fahrzeuge, 

bei denen das Vorhandensein eines hinteren 

Unterfahrschutzes mit dem Verwendungs-

zweck des Fahrzeugs unvermeidbar macht, 

müssen ebenfalls nicht mit einem hinte-

ren Unterfahrschutz ausgerüstet sein (z.B. 

Ladewagen).

§ 32c StVZO Lof Zugmaschinen und ihre An-

hänger müssen nicht an beiden Längsseiten 

mit seitlichen Schutzvorrichtungen ausge-

68 | Technische Ausstattung der lof Fahrzeuge

Mit Doppel- oder Zwillingsbereifung können Ge-
samtbreiten von über 3,50 m entstehen. Bei mehr 
als 3 m Breite sind eine Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 70 StVZO und eine Erlaubnis nach § 29 
StVO erforderlich. 

Die Zwillingskupplungen sind entsprechend der 
Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit des 
Traktors zuzuordnen. Die Hinweise der Hersteller 
sind zu beachten.
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Bei Traktoren bis 40 km/h 
bbH müssen mindestens 2/3 
der Reifenbreite abgedeckt 
sein.

Der hintere Unterfahrschutz am Anhänger ist vorgeschrieben. Seitliche Schutzvorrichtungen sind nicht  
erforderlich. Auch nach VO (EU) 167/2013 nicht, da der Kipper auf 40 km/h zugelassen ist.

Die Radabdeckungen 
müssen vorn und hinten 
gleichermaßen bei mehr als 
25 km/h Höchstgeschwin-
digkeit vorhanden sein.

Mit Reifen, die weniger als 
2/3 abgedeckt sind, darf 
die Geschwindigkeit von 25 
km/h nicht überschritten 
werden.



rüstet sein. Der seitliche Unterfahrschutz ist 

hingegen erforderlich für Anhänger mit einer 

bbH von mehr als 40 km/h, die nach der VO 

(EU) 167/2013 typgenehmigt sind.

8.6 Rückspiegel und  
 Scheibenwischer

§ 56 StVZO Lof Zugmaschinen, die seit 

dem 01.01.2018 nach der Verordnung (EU) 

167/2013 typgenehmigt werden, müssen mit 

Weitwinkelrückspiegeln ausgestattet sein. 

Nach § 56 StVZO benötigen lof Zugmaschi-

nen mit einer bbh von nicht mehr als 40 km/h 

mindestens einen Außenspiegel an der linken 

Seite (Übergangsvorschriften § 72 StVZO). 

In der Regel verfügen die lof Zugmaschinen 

mit 40 km/h bbH über zwei Außenspiegel 

und einen Innenspiegel. Ähnlich sind die sfA 

ausgestattet.

Rückspiegel sind nicht erforderlich an 

 ■ einachsigen Zugmaschinen,  
 ■ einachsigen Arbeitsmaschinen,  
 ■ mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einer 

bbH von nicht mehr als 25 km/h und mit 

offenem Führerplatz, der auch beim Mit-

führen von Anhängern, selbst wenn diese 

beladen sind, nach rückwärts Sicht bietet.

§ 40 StVZO Ackerschlepper mit einer Wind-

schutzscheibe müssen mit selbsttätig wirken-

den Scheibenwischern ausgerüstet sein (§ 40 

Abs. 2 StVZO).

8.7 Höchstgeschwindigkeiten  
 von Traktoren

Die Fahrstabilität wird beim schnellen Fahren 

mit Anbaugeräten durch die gefederte Vor-

derachse und Schwingungsdämpfung im Hy-

drauliksystem verbessert. Trotzdem können 

hohe Fahrgeschwindigkeiten zum Ausbre-

chen der Fahrzeugkombination führen, weil 

die Anbaugeräte je nach Fahrbahnuneben-

heit mehr oder weniger stark schwingen. Die 

Weitwinkelspiegel bieten mehr Sicherheit. Vor-
geschrieben nach Verordnung (EU) 167/2013 ab 
01.01.2018

Hinweis

Auch für lof Fahrzeuge gibt es Abbie-

ge-/Assistenzsysteme. Weitere Infos 

dazu bei fact3 network e.K. (siehe 

Literaturverzeichnis).
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Fahrgeschwindigkeit ist entsprechend den 

Gegebenheiten anzupassen!

8.8 Chiptuning

Motorleistungserhöhung durch Chiptuning 

sollte in Absprache mit dem Hersteller erfol-

gen. Motorschäden oder Gewährleistungs-

verluste sind möglich. Die Betriebserlaubnis 

kann erlöschen, wenn sich nach dem Umbau 

die Abgas- und Geräuschwerte gemäß der 

EU-Richtlinie verändern.

8.9  Sichere Lenkbarkeit des  
 Ackerschleppers

§ 38 StVZO Auch bei Verwendung von An-

baugeräten muss eine leichte und sichere 

Lenkbarkeit der Ackerschlepper gewähr-

leistet bleiben. Der Führer des Fahrzeugs hat 

darauf zu achten, dass – je nach Beschaffen-

heit und Steigung der Fahrbahn – die zum 

sicheren Lenken erforderliche Belastung der 

gelenkten Achse stets vorhanden ist.

Bei angebautem Gerät oder voll ausgelas-

teter Behelfslade�äche gilt die gelenkte 

Achse als ausreichend belastet, wenn die von 

ihr übertragene Last noch mindestens 20 

Prozent des Fahrzeugleergewichtes aus-

macht. Gegebenenfalls muss die gelenkte 

Achse zusätzlich belastet werden (§ 38 Abs. 1 

StVZO und Merkblatt für Anbaugeräte; siehe 

Literaturverzeichnis).

Im Vergleich zum Dreipunktanbau ergeben 

sich bei aufgesattelten Arbeitsgeräten (z. B. 

P�ug, Grubber, Drillmaschinenkombinatio-

nen) eine geringere Hinterachs- und höhere 

Vorderachsbelastung des Traktors. Das trägt 

zur Fahrsicherheit bei.

Wenn als Lenkhilfe ein Lenkrad-Drehknopf 

vorhanden ist, muss er gemäß § 19 StVZO in 

der Betriebserlaubnis eingetragen sein oder 

ein Gutachten für den Anbau vorliegen.
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Vorsicht bei Traktoren mit Front- und 
Heckanbaugeräten bei hoher Fahrge-
schwindigkeit. Gefederte Vorderachsen und 
Schwingungstilgung der Heckhydraulik 
sind vorteilhaft.
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8.10 Zusatzgewichte

Zusatzgewichte werden im Frontbereich 

und werkseitig auch in den Felgenschüsseln 

eingebaut mitgeführt. Als Zusatzgewicht 

wird auch Wasser in die Reifen gefüllt. Damit 

wird u. a. auch die Zugkraft verbessert. Alle 

Zusatzgewichte erhöhen das Betriebsge-

wicht und verringern damit die verbleibende 

Nutzmasse.

8.11 Umsturzschutzvorrichtungen  
 an Ackerschleppern

Nach den VSG 3.1 § 33 Abs. 2 müssen lof 

Zugmaschinen mit Schutzeinrichtungen 

versehen sein, die geeignet sind, den Führer 

bei seitlichem oder rückwärtigem Umstürzen 

oder Überschlagen des Ackerschleppers vor 

Verletzungen zu schützen.

Als Schutzeinrichtungen sind z. B. anzusehen:

 ■ Bügel (auch klappbar, z. B. im Obstbau),
 ■ Rahmen,
 ■ Führerhaus (Kabine).

Werden Fahrzeuge zum Stapeln von Großbal-

len eingesetzt, müssen diese mit Schutzein-

richtungen gegen herabfallende Gegenstände 

ausgerüstet sein (VSG 3.1 § 29 Abs. 13). Dazu 

gehört beispielsweise ein Fahrerschutzdach 

oder eine Kabine.

Durch den aufgesattelten P�ug wird 
die Lenkfähigkeit des Schleppers ver-
bessert.

Beim Anbau von schweren Heckanbaugeräten kann durch 
ein Frontgewicht die sichere Lenkbarkeit des Traktors er-
reicht werden. Die Kenntlichmachung des Frontgewichts ist 
hier gut gelungen.
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8.12 Sicherheitsgurte

Lof Zugmaschinen, die nach der Verordnung 

167/2013 typgenehmigt sind, müssen mit Si-

cherheitsgurten für Fahrer- und Beifahrersitz 

ausgestattet sein. Nach § 21a StVO müssen 

vorgeschriebene Sicherheitsgurte während 

der Fahrt angelegt sein. Grundsätzlich ist es 

empfehlenswert vorhandene Sicherheits-

gurte immer anzulegen. Denn: der Gurt rettet 

Leben, auch auf dem Feld!

8.13 Schleppen und Abschleppen  
 von Kraftfahrzeugen

§ 33 StVZO In der StVZO wird sehr genau 

unterschieden zwischen dem Schleppen 

und dem Abschleppen eines Kraftfahrzeugs. 

Unter Abschleppen versteht man das Ziehen 

eines nicht betriebsfähigen Kraftfahrzeugs 

durch ein anderes. Für das ziehende 

Kraftfahrzeug genügt der Führerschein, der 

für dieses Kraftfahrzeug erforderlich ist. 

Das Schleppen eines nicht zugelassenen, aber 

sonst betriebsfähigen Kraftfahrzeugs, also 

auch eines Schleppers hinter einem anderen 

Schlepper, ist auf öffentlichen Straßen verbo-

ten. In Einzelfällen kann die Zulassungsstelle 

Ausnahmen genehmigen.

Für das Schleppen oder Abschleppen von 

Traktoren wird z.T. die im Frontanbau vor-

handene Rangierkupplung (auch Maulkupp-

lung genannt) verwendet. Diese Frontkupp-

lung ist in der Regel nicht für den schweren 

Zug geeignet, sondern nur für das Rangieren 

von Fahrzeugen.

Der Sicherheitsgurt rettet Leben und 
sollte daher immer angelegt werden. 
Auf der Straße und auf dem Feld.

Auch an älteren Schleppern sind Umsturzbügel nach den 
Vorgaben der SVLFG vorgeschrieben. Sie sind lebenswichtig!



9 Untersuchung der 
 Kraftfahrzeuge und Anhänger

§ 29 StVZO Die Halter von Fahrzeugen, die 

ein eigenes amtliches Kennzeichen haben 

müssen, haben ihre Fahrzeuge gemäß § 29 

Abs. 1 StVZO in regelmäßigen Zeitabständen 

untersuchen zu lassen.

Von dieser Untersuchung befreit sind Kfz 

bis 6 km/h bbH sowie sfA, wie Mähdrescher, 

Feldhäcksler, Radlader, Teleskoplader usw., 

deren bbH 20 km/h nicht übersteigt. Zulas-

sungsfreie lof Anhänger und lof Arbeitsgeräte 

unterliegen nicht der Überwachungsp�icht.

9.1 Hauptuntersuchung (HU) und  
 Sicherheitsprüfung (SP)

Die HU beinhaltet Mängelprüfung im Hin-

blick auf die Verkehrssicherheit und Umwelt-

verträglichkeit. Die SP umfasst eine Sicht-, 

Wirkungs- und Funktionsprüfung u. a. des 

Fahrwerks, der Verbindungseinrichtungen, 

der Lenkung, der Räder, der Bremsen und der 

Auspuffanlage.

Die Prüfplakette der HU, mit der Dar-

stellung der nächsten HU (Monat/Jahr), 

be
ndet sich auf dem amtlichen Kenn-

zeichen (meistens heckseitig). Das SP-

Schild mit der Prüfmarke wird sichtbar am 

Fahrzeugaufbau angebracht. Die Durch-

führung der Untersuchung hat mit dem 

letzten Monat der HU oder SP zu beginnen. 

Es ist keine Rückdatierung mehr möglich.

9.2 Hauptuntersuchung und 
       Sicherheitsprüfung bei 
       Vermietung

Bei gewerbsmäßiger Vermietung von unter-

suchungsp�ichtigen Fahrzeugen beträgt 

die Frist für die Hauptuntersuchung in allen 

Fällen zwölf Monate. Die Sicherheitsprüfung 

ist bei Kfz, sfA und Zugmaschinen mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,50 t 

in einem Abstand von sechs Monaten nach 

der letzten Hauptuntersuchung fällig. Dies 

gilt auch für Anhänger mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von mehr als 10,00 t.
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HU-Plakette

SP-Plakette





9.3 Abgasuntersuchung (AU)

§ 29 StVZO Seit Januar 2010 ist die AU Be-

standteil der HU. Nach der Anlage VIII der 

StVZO sind u. a. folgende Kfz von der AU be-

freit: Lof Zugmaschinen, sfA, Stapler, Kfz mit 

einer bbH von weniger als 50 km/h oder die 

vor dem 1. Juli 1969 erstmals in den Verkehr 

gekommen sind oder die drei Räder und eine 

zulässige Gesamtmasse von weniger als 400 

kg haben. 

Verkehrsverbote bei erhöhten Ozonkonzent-

rationen gelten u. a. nicht für lof Zugmaschi-

nen und sfA (§ 40 BlmSchG).

Umweltschutzzonen dürfen in der Regel mit 

lof Zugmaschinen, sfA und Oldtimern be-

fahren werden.
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SP-Plakette, links am Fahrzeug  
angebracht.

Anhänger mit einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h, müssen nur alle zwei 
Jahre zur Hauptuntersuchung.
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folgen. Doch gar keine Schilder aufzustellen 

ist schlimmer als nicht geeignet dafür zu sein. 

Daher sollte man auch das Aufstellen von 

Gefahrenschildern mit den örtlichen Behör-

den rechtzeitig klären. Ein Warndreieck oder 

gar selbst gemalte Schilder reichen nicht aus! 

Oftmals können entsprechende Schilder bei 

den örtlichen Bauhöfen ausgeliehen werden.

12.3  Akzeptanzfördernde  
 Maßnahmen

In Dörfern mit landwirtschaftlichen Be-

trieben oder Lohnunternehmern sind die lof 

Fahrzeuge bekannt und werden in der Regel 

akzeptiert. Jedoch sind auch im ländlichen 

Bereich Veränderungen festzustellen. Es 

wächst Unmut. Größere und schnellere Züge 

und Maschinen sind für die Anlieger an Stra-

ßen teilweise Ungetüme, die rücksichtslos 

mit relativ hohen Geschwindigkeiten durch 

die Ortschaften brausen.

Das Gehör wird durch Motor- und Reifen-

geräusche belastet. Je schneller mit diesen 

Fahrzeugen gefahren wird, umso mehr 

verstärkt sich dieser Eindruck. Um Kon�ikte 

zu vermeiden, ist die Geschwindigkeit in Ort-

schaften somit deutlich zu reduzieren. Ins-

besondere gilt dies im Bereich von Schulen, 

Kindergärten, Spielplätzen, Bushaltestellen 

und an weiteren neuralgischen Punkten. Eine 

Geschwindigkeit von 30 km/h in Ortschaften 

wird auch von vielen landwirtschaftlichen 

Verbänden und Organisationen empfohlen. 

So hat das Biogas Forum Bayern bereits 2010 

den „Fahrerknigge“ (www.biogas-forum-bay-

ern.de) herausgebracht. Der Bundesverband 

der Lohnunternehmen hat die Kampagne 

„Pro
s mit Rücksicht - FAIR im Verkehr“ ins 

Leben gerufen (Information siehe Literatur-

verzeichnis) und auch der Deutsche Bauern-

verband hat sich dieses Themas angenom-

men. In allen Empfehlungen kommt zum 

Ausdruck: runter vom Gas in Ortschaften!

Das Arbeitsgerät (Maschinentransport) wird 
durch Spanngurte niedergezurrt. Die Scharspitzen 
setzen sich im Holzboden fest. Das Arbeitsgerät 
ist ausreichend gesichert.

Straßenverschmutzungen sind unverzüglich zu 
beseitigen.

Straßenverschmutzungen müssen bis zur end-
gültigen Säuberung ordentlich kenntlich gemacht 
werden.
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13 Ländlicher Wegebau

Die „Richtlinie für die Anlage und Dimen-

sionierung Ländlicher Wege (RLW)“ ist im 

August 2016 in weiten Teilen neu erschienen 

(siehe Literaturverzeichnis). Beim Neu- und 

Ausbau von ländlichen Wegen werden damit 

die derzeitigen gesetzlichen Abmessungen 

und Gewichte von lof Fahrzeugen berück-

sichtigt. Die RLW gibt einheitliche De
ni-

tionen für ländliche Wege vor und bezieht 

alle Verbindungs-, Feld- und Waldwege und 

die weiteren ländlichen Wege mit ein. Für 

die Landwirtschaft sind insbesondere die 

Hauptwirtschaftswege, die eine Untergruppe 

der Feldwege darstellen, von Bedeutung. 

Sie werden nun mit einer Kronenbreite von 

5,00 m ausgebaut, wobei die Fahrbahn in der 

Regel mit einer Breite von 3,50 m bemessen 

ist. Die mit voller Last befahrbaren Seiten-

streifen sind mit einer Breite von 0,75 m an-

zulegen. Die Hauptwirtschaftswege werden 

für Geschwindigkeiten bis 40 km/h ausge-

baut. Die Richtlinie gibt weitere Empfehlun-

gen u. a. zu Einmündungen, Kurven, Brücken, 

Unterführungen usw. Zur Aufrechterhaltung 

der Befahrbarkeit von ländlichen Wegen ist 

die regelmäßige P�ege, z. B. die Ausbesse-

rung der Seitenstreifen oder das Abfräsen 

der Wegeseitenränder, um den Wasserab-

�uss zu gewährleisten, eine unabdingbare 

Voraussetzung.

Der Bau ländlicher Wege erfolgt 
nach der Richtlinie für die Anlage 
und Dimensionierung ländlicher 
Wege.
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14 Bedeutung wichtiger    
 Verkehrsschilder

Das Verbot gilt für Krafträder, auch mit Beiwa-
gen, Kleinkrafträder und Mofas sowie Kraft-
wagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge 
(z. B. Lkw). Durch das Zusatzschild „Land- und 
forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ darf die Straße 
von allen Fahrzeugen befahren werden, wenn der 
landwirtschaftliche Zweck gegeben ist. Darunter 
fallen z. B. Fahrten des Landwirts mit seinem Pkw 
zu seinem an den Weg gelegenen Acker, um dort 
Feldarbeiten durchzuführen oder lediglich den 
Stand des Anbaues zu besichtigen, oder etwa die 
Anlieferung von Saatgut, Dünger usw., auch die 
an Ort und Stelle vorgenommene Beratung durch 
eine sachkundige Person fällt darunter (OLG Celle 
1991).

Die Durchfahrt ist hier verboten für Fahrzeuge 
mit einem tatsächlichen Gewicht von mehr als 
12 t. Die Beschränkung gilt bei Zügen für das je-
weils einzelne Fahrzeug (z. B. Schlepper mit einem 
Anhänger max. 24 t). Bei Sattelkraftfahrzeugen 
gesondert für die Sattelzugmaschine einschließ-
lich Sattellast und für die tatsächlich vorhande-
nen Achslasten des Sattelanhängers. Ausnahmen 
müssen beantragt werden.

Verbot für Fahrzeuge, die eine tatsächliche Achs-
last von 8 t überschreiten.
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15 Literaturverzeichnis 
 (Auszug, nicht bei der BLE erhältlich)

 ■ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), die 

zuletzt durch Artikel  8 der VO vom 20. 

Juli 2023 (BGBl. 2023, Nr. 199) geändert 

worden ist.
 ■ Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. 

März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt durch 

Artikel 2 der VO vom 28. August 2023 

(BGBl 2023, Nr. 236) geändert worden ist.
 ■ Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023, Nr. 199), 

die durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes 

vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023, Nr. 

344) geändert worden ist.
 ■ Verordnung über die Zulassung von Per-

sonen zum Straßenverkehr (Fahrerlaub-

nisVerordnung, FeV) vom 13. Dezember 

2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch 

Artikel 14 des Gesetzes vp, 27. März 2024 

(BGBl 2024, Nr. 109) geändert worden ist.
 ■ „Berufskraftfahrer-Quali
kations-Gesetz 

(BKrFQG) vom 26. November 2020 (BGBl. 

l S. 2575), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 218)  geändert worden ist. 
 ■ „Güterkraftverkehrsgesetz vom 22. Juni 

1998 (BGBl. I S. 1485), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 2. März 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist.
 ■ „Bundesfernstraßenmautgesetz 

(BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 

1378), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 21. November 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 315) geändert worden ist.

Bundesminister für  Digitales und 
Verkehr (Hrsg.):

 ■ Merkblatt für Anbaugeräte. VkBl v. 

24/2009 vom 31. Dezember 2009
 ■ Merkblatt für angehängte land- oder 

forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte. VkBl v. 

24/2009 vom 31. Dezember 2009 
 ■ Merkblatt über die Beleuchtung von 

land- oder forstwirtschaftlichen Arbeits-

geräten, Anbaugeräten und Transport-

anhängern. VkBl Bd. 44 (1990) Nr. 17, S. 

554/561
 ■ Richtlinien über die Beschaffenheit und 

Anbringung der äußeren Fahrzeugteile 

mit Beispielkatalog über die Absicherung 

verkehrsgefährdender Teile an Fahrzeu-

gen der Land- und Forstwirtschaft, 1985; 

Ergänzung 18. Juli 2000, S. 397
 ■ Merkblatt für Stapler. VkBl v. 10. Novem-

ber 2004, S. 604
 ■ Merkblatt für den Betrieb v. lof Zugma-

schinen mit einachsigen Transport-An-

hängern. VkBl v. 3. November 2000, S. 680
 ■ Merkblatt für Aufbauten von Viehtrans-

portern. VkBl v. 22. Oktober 1992, S. 615
 ■ Merkblatt für lof Zugmaschinen mit 

Starrdeichselanhänger. VkBl v. 27. August 

2002, S. 581
 ■ Merkblatt für die Begutachtung kraftrad-

ähnlicher Vierradkraftfahrzeuge (Quads). 

VkBl 3/2004 

 







Wichtige Abkürzungen | 115

16 Wichtige Abkürzungen

AS Ackerschlepper

AU Abgasuntersuchung

bbH bauartbestimmte  

 Höchstgeschwindigkeit

BALM Bundesamt für Logistik und  

 Mobilität

BE Betriebserlaubnis

BFStrMG Bundesfernstraßenmautgesetz

BKrFQG Berufskraftfahrer- 

 Quali
kations-Gesetz 

BFH Bundes
nanzhof

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BMDV Bundesministerium für Digitales  

 und Verkehr

BStBl Bundessteuerblatt

dB(A) Dezibel

EBE Einzel-Betriebs-Erlaubnis

EG Europäische Gemeinschaft

FE Fahrerlaubnis

FeV Fahrerlaubnis-Verordnung

FIN  Fahrzeug Identi
zierungs  

 Nummer

FKT  Fachausschuss Kfz-Technik

FpersV Fahrpersonalverordnung 

FZV  Fahrzeug-Zulassungsverordnung

GGVS Gefahrgutverordnung Straße

GüKG Güterkraftverkehrsgesetz

HU Hauptuntersuchung

Kfz Kraftfahrzeug

km/h Kilometer pro Stunde

kp Kilopond

Ldw Landwirt

Lkw Lastkraftwagen

lof land- oder forstwirtschaftlich

LU Lohnunternehmer

MR Maschinenring

Pkw Personenkraftwagen

sfA selbstfahrende Arbeitsmaschine

SDAH Starrdeichselanhänger

SN Schlüsselnummer

SO Kfz Sonder(kraft)fahrzeug

SP Sicherheitsprüfung

StVO Straßenverkehrs-Ordnung

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs- 

 Ordnung

SVLFG Sozialversicherung Landwirt- 

 schaft, Forsten und Gartenbau

tzGm technisch zulässige Gesamtmasse

ÜMV Überbetriebliche  

 Maschinen verwendung

UVV Unfallverhütungsvorschrift

VSG  Vorschriften für Sicherheit und  

 Gesundheitsschutz

VkBl Verkehrsblatt

VO Verordnung

zG zulässige Gesamtmasse
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Allgemeiner Deutscher  
Automobilclub e. V. 
www.adac.de

DEKRA Automobil AG  
www.dekra.de

Landesverkehrswacht  
Niedersachsen e. V. 
www.landesverkehrswacht.de

KÜS Bundeszentrale 
www.kues.de

Deutscher  
Verkehrssicherheitsrat e. V. 
www.dvr.de

Bundesverband LU 

www.lohnunternehmen.de

Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und 
Gartenbau – Bereich Prävention 
(SVLFG)  
www.svlfg.de

BMR e. V. 
www.maschinenringe.de

Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft  
www.ktbl.de

Deutsche Landwirtschafts- 
Gesellschaft 
www.dlg.org

FG Landtechnik im VDMA 
www.vdma.org

Deutscher  
Bauernverband e. V. 
www.bauernverband.de

Bundesvereinigung der  
Fahrlehrerverbände e. V. 
www.fahrlehrerverbaende.de

Bundesverband DEULA e. V. 
www.deula.de

TÜV NORD Mobilität 
www.tuev-nord.de

Wirtschaftliche Vereinigung  
Zucker e. V. 
www.zuckerverbaende.de

LandBau Technik  
Bundesverband e. V. 
www.landbautechnik.de

Gesellschaft für Technische  
Überwachung mbH 
www.gtue.de

Weitere Informationen: Fahrlehrer, Polizei, Straßenverkehrsämter

17 Weitere Informationen

#mehrAchtung 
www.mehrachtung.de





118 | KTBL-Veröffentlichungen

KTBL-Veröffentlichungen

Arbeitsorganisation und Entlohnung in landwirtschaftlichen 
Betrieben 
Die Schrift liefert einen Überblick über die Arbeitsorganisation und 

Entlohnung auf landwirtschaftlichen Betrieben. Sie ist ein hilfreicher 

Leitfaden, welche Formen der entlohnten Beschäftigung von Arbeits-

kräften möglich sind, welche rechtlichen Aspekte zu beachten sind 

und wie sich die Entlohnung gestaltet. Dabei werden u.a. Tarifverträge, 

Mindestlöhne, Arbeitsrecht, sozialversicherungsrechtliche Grundlagen 

sowie steuerliche Grundsätze thematisiert. 
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Energie vom Hof 
Eigenversorgung mit Strom, Wärme und Kraftstoffen

Die landwirtschaftlichen Betriebe verfügen über Flächen zum Anbau 

von Biomasse, große Dächer und das notwendige technische Know-

how. Und viele erzeugen bereits Energie in Form von Strom, Wärme 

oder Kraftstoffen. Zugleich ist der Energiebedarf in der Landwirtschaft 

erheblich - sei es in der Tierhaltung oder im Ackerbau. Aber wo liegen 

Einsparpotenziale, wie lassen sich Anlagen optimieren und die Un-

abhängigkeit von Energielieferanten und Preiserhöhungen erreichen. 

Diese Schrift gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte.
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Gute fachliche Praxis – Bodenfruchtbarkeit
Bodenfruchtbarkeit ist mehr als der Ertrag in Dezitonnen: Dazu ge-

hören auch der Umgang mit P�anzenschutzmitteln, die Düngung, die 

Fruchtfolge und ackerbauliche Maßnahmen. Die komplexen Zusam-

menhänge werden in der Broschüre erläutert und zwar mit Blick auf 

eine Verbesserung der guten fachlichen Praxis. Sie ist de
niert im Bun-

desbodenschutzgesetz. Im §17 steht, dass die Bodenfunktionen, wie 

der Luft-, Wasser-, Nährstoffhaushalt, erhalten werden sollen. Mehr 

als 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Stand des 

aktuellen Wissens zum Thema Bodenfruchtbarkeit zusammengetra-

gen. Ihre Erkenntnisse sollen mit der Broschüre in die Praxis getragen 

werden. Sie dient als Grundlage für Landwirte, Beratungskräfte, Ver-

tretungen der Fachbehörden und der Ausbildung im Agrarbereich..

Broschüre, DIN A4, 144 Seiten, 2. Au�age 2022, Art.-Nr. 1585

Rechtsformen landwirtschaftlicher Unternehmen
Hofübergabe, Kooperationen, größere Investitionen - fast immer stellt 

sich die Frage der passenden Rechtsform. Die Broschüre berücksich-

tigt dabei auch neuere, europäische Rechtsformen. Sie erläutert alle 

Kriterien, die bei der Auswahl eine Rolle spielen. Dazu gehören z. B. 

die Gestaltungsmöglichkeiten von Verträgen, Haftungsfragen und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten, die Übertragbarkeit von Beteiligungen, die 

Gewinn- und Verlustverteilung. Auch die erbrechtliche Seite wird an-

gesprochen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Steuern. In Beispielen 

wird gezeigt, wie die Steuerbelastung in einer GmbH und einer GbR 

oder die Kapitalertragsteuer ermittelt werden. Abschließend erhalten 

Leserinnen und Leser Empfehlungen, welche Rechtsform zu welcher  

Ausgangssituation am besten passt.

Broschüre, DIN A5, 68 Seiten, 4. Au�age 2020, Art.-Nr. 1147
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